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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Q Capital AG, Hiinenberg

Durchfiihrungsort:  QINO Group Services AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hiinenberg
Datum/Zeit: 26. Juni 2020, 14:00 Uhr

Traktanden und Antrdge des Verwaltungsrates
1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen und

vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2. Konsultativabstimmung iiber den Vergiitungsbericht 2019
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergtitungsbericht 2019 konsultativ zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2019 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag aus dem Vorjahr CHF 5'696'792
- Veranderung Reserven fiir eigene Aktien CHF 50’874
- Jahresergebnis 2019 CHF 1'308'699
- Vortrag auf neue Rechnung CHF 7'056'365

4. Entlastung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Ubrigen Geschaftsfiihrungsorgane fiir das
Geschéftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen
5.1 Verwaltungsrat
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsrate Dr. Friedrich Schweiger, Daniel Marty, Dr. Urs Isenegger, Michel Danechi
und Herbert Juranek fir eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Neuwahl von Marcell Farkas fir die Amtsdauer von einem
Jahr. Die Wahlen werden einzeln durchgefihrt.

5.2 Verwaltungsratsprasident
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Friedrich Schweiger zum Prasidenten des Verwaltungsrates fiir eine
Amtsdauer von einem Jahr.

5.3 Wahl Vergiitungsausschuss
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Friedrich Schweiger, Dr. Urs Isenegger und Daniel Marty fiir eine Amtsdauer von
einem Jahr als Mitglieder des Vergitungsausschusses einzeln zu wahlen.

5.4 Unabhangiger Stimmrechtsvertreter
Antrag: Wahl von schelbertlaw, Anwaltsbiiro und Notariat, Zug, als unabhéngigen Stimmrechtsvertreter fiir eine einjahrige
Amtsdauer bis zum Abschluss der nachsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5 Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, als Revisionsstelle fir eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Vergiitung des Verwaltungsrates fiir das Geschaftsjahr 2020
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die maximale Verglitung des Verwaltungsrates fiir das Geschéftsjahr 2020 auf CHF 50000
festzulegen.

7. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von CHF 4'000'000 und erméchtigt den
Verwaltungsrat, diese Kapitalerhdhung innert einer Frist von zwei Jahren ab Eintragung der statutarischen Grundlage im
Handelsregister vorzunehmen.

Geschiftsbericht
Der Geschéftsbericht 2019 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzemrechnung und Revisionsberichten liegen wéhrend 20 Tagen vor
der Generalversammlung flr die Aktionare zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

Eintrittskarten/Zutritt:

Aktionare, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, kénnen ihre Eintrittskarten entweder uber ihre
Depotbank oder gegen Vorlage eines glltigen Ausweises (iber den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben direkt bei der
Gesellschaft Q Capital AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hiinenberg (Tel.: +41 (0)41 7665333, E-Mail: dm@qcapital.ch) beziehen. Letzter
Bestelltermin ist der 22. Juni 2020, 16.00 Uhr (Eintreffen). Die Aktien bleiben bis zum Tage nach der Versammlung gesperrt. Aktionare, die
an der Generalversammlung die Eintrittskarte nicht vorweisen kénnen, haben keine Zutrittsberechtigung.

Vollmachterteilung:

Aktiondre kénnen sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionar vertreten lassen. Der
Bevollméchtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht und die Eintritts- und Stimmkarte vorzuweisen. Vollmachtsformulare kénnen bei
der Gesellschaft bezogen werden.

Unabhéngige Stimmrechtsvertretung:
Die ausschliessliche Form der Weisungserteilung an den unabhangigen Stimmrechtsvertreter ist die Verwendung des von der Gesellschaft
bereitgestellten Weisungsformulars. Dieses kann auf dem Postweg oder elektronisch (schelbert@schelbertlaw.ch) dem unabhangigen
Stimmrechtsvertreter zugestellt werden.

Hiinenberg, 4. Juni 2020
Q Capital AG
Der Verwaltungsrat
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Invitation to the ordinary general meeting SynDermix AG

SynDermix AG
CHE-115.073.184

c/o: Balmer-Etienne AG
Buochserstrasse 2

6370 Stans

General meeting details:
30.06.2020, 10:00 Uhr, Bosch 37
6331 Hlnenberg

Invitation/Agenda:

Dear Shareholders

In addition to the already sent invitation to the AGM 2020,
the Board of Directors (BoD) would like to propose to you
two further agenda items regarding the creation of an Au-
thorized Share Capital and the increase of the Conditional
Share Capital of SynDermix AG.

The Authorized Share Capital of SynDermix AG expired in
December 2019 and the shareholders are asked to approve
the creation of Authorized Share Capital valid until 30 June
2022.

For the Board of Directors

Dr. Dr. Thomas Mehrling, Chairman

New proposals of the Board of Directors regarding the in-
crease of the Share Capital

2a Capital Increase

a. Authorized Share Capital

The BoD proposes to create an Authorized Share Capital
whereby the BoD shall be authorized to increase the existing
share capital of the company of CHF 199,264.09 by a maxi-
mum nominal value of CHF 99,632.04 to CHF 298,896.13 at
any time until 30 June 2022 by issuing a maximum of

9,963,204 registered shares with a nominal value of CHF
0.01 per share, without any privileges of individual share
categories. Therefore the BoD requests the following change
of art. 3a of the Articles of Association:

"Article 3a: Authorized Share Capital

The Board of Directors is empowered, at any time but latest
until 30 June 2022, to increase the share capital of the Com-
pany by a maximum of CHF 99,632.04 by issuing a maximum
number of 9,963,204 registered shares with a par value of
CHF 0.01 per share, without privileges of individual classes.
The share capital has to be fully paid-in. Increasing the share
capital by means of firm underwriting or in partial amounts is
permitted.

The respective face value, the time of dividend rights and the
mode of deposit are defined by the Board of Directors.

The Board of Directors decides on the allocation of not exe-
cuted first subscriptions rights.

Further, the Board of Directors is empowered, if shares are
utilized for takeovers of corporations, the participation in
shares of companies and investments or for financing of such
types of transactions, to ostracize shareholders from their first
subscription rights and assign such rights to a third party.

The transfer of the newly issued shares is restricted in accor-
dance with art. 5a of the Articles."

b. Conditional Share Capital

The Board of Directors further proposes to increase the Con-
ditional Share Capital by a maximum nominal value of CHF
61,603.88 to CHF 99,632.04.

The Share Capital may be increased by a maximum of CHF
99,632.04 by issuing a maximum of 9,963,204 fully paid reg-
istered shares with a nominal value of CHF 0.01 each and by
exercising option rights, which



1. be granted to the members of the Board of Directors, the
Executive Board, employees, consultants of the Company or
persons in a similar position; or

2. to grant the holders of warrants respectively convertible
bonds a right of first subscription in an extent similar to the
right they would enjoy when executing the subscription re-
spectively conversion privilege.

The subscription right of shareholders shall be excluded. The
Board of Directors shall regulate the details of the terms and
conditions of the issue.

Warrants must be exercised within ten (10) years and option
rights must be exercised within five (5) years from its is-
suance.

Warrants and convertible bonds shall be issued at market
value.

The transfer of the newly issued shares is restricted in accor-
dance with art. 5a of the Articles of Association.

Legal notice:

Additional Information

The Invitation, together with the Voting Card, are available
for download at www.syndermix.ch/investors-private/.

If you have any questions regarding the exercise of your vot-
ing rights or the registration of your shares, please contact
admin@syndermix.ch.

Representation by the independent proxy

To vote at this year's AGM, shareholders must use the en-
closed Voting Card, exercise their voting instructions and
send the Voting Card to the independent proxy Mr. U.
Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug un-
til Monday, 29 June 2020.

It cannot be guaranteed that forms will be processed if they
arrive at the independent proxy later than 29 June 2020.

The independent proxy will exercise the votes vested in him
in accordance with the instructions received from the share-
holders on the Voting Card. Unless otherwise instructed in
writing, the independent proxy will approve the proposals of
the BoD. Further details with respect to the issuance of the
voting instructions to the independent proxy are contained
on the enclosed Voting Card. If the independent proxy is
unable to exercise its duties, or if for any other reason there
is no capable and operational independent proxy, the Board
of Directors shall appoint a replacement for the AGM. Voting
instructions already given remain valid and shall be deemed
issued to the new independent proxy, unless a shareholder
expressly instructs otherwise.

If you approve the above mentioned two new proposals of
the Board of Directors and have already given authorization
to the independent proxy and instructed him to follow the
proposals of the Board of Directors, you do not need to do
anything. In all other cases please use the amended Voting
Card attached or download the amended Voting Card at
www.syndermix.ch/investors-private/.



s SynDermix

Addendum to the Invitation to the Annual
General Meeting of SynDermix AG, Stans

To The shareholders of SynDermix AG
Date 30 June 2020, 10:00
Venue Boesch 37, 6331 Hiinenberg

Dear Shareholders

In addition to the already sent invitation to the AGM 2020, the Board of Directors
(BoD) would like to propose to you two further agenda items regarding the creation of
an Authorized Share Capital and the increase of the Conditional Share Capital of
SynDermix AG.

The Authorized Share Capital of SynDermix AG expired in December 2019 and the share-
holders are asked to approve the creation of Authorized Share Capital valid until 30
June 2022.

For the Board of Directors

Dr. Dr. Thomas Mehrling, Chairman

SynDermix AG Tel +41 44 503 70 55
Buochserstrasse 2 Fax +41 44 366 40 39
CH-6370 Stans admin@syndermix.com

Switzerland www . syndermix . com
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New proposals of the Board of Directors regarding the increase of the Share Capital

2a

Capital Increase

a. Authorized Share Capital

The BoD proposes to create an Authorized Share Capital whereby the BoD shall be
authorized to increase the existing share capital of the company of CHF 199,264.09
by a maximum nominal value of CHF 99,632.04 to CHF 298,896.13 at any time until
30 June 2022 by issuing a maximum of 9,963,204 registered shares with a nominal
value of CHF 0.01 per share, without any privileges of individual share catego-
ries. Therefore the BoD requests the following change of art. 3a of the Articles
of Association:

Article 3a: Authorized Share Capital

The Board of Directors is empowered, at any time but latest until
30 June 2022, to increase the share capital of the Company by a maximum of
CHF 99,632.04 by issuing a maximum number of 9,963,204 registered shares
with a par value of CHF 0.01 per share, without privileges of individual
classes. The share capital has to be fully paid-in. Increasing the share
capital by means of firm underwriting or in partial amounts is permitted.

The respective face value, the time of dividend rights and the mode of
deposit are defined by the Board of Directors.

The Board of Directors decides on the allocation of not executed first
subscriptions rights.

Further, the Board of Directors is empowered, if shares are utilized for
takeovers of corporations, the participation in shares of companies and
investments or for financing of such types of transactions, to ostracize
shareholders from their first subscription rights and assign such rights
to a third party.

The transfer of the newly issued shares is restricted in accordance with
art. 5a of the Articles.

b. Conditional Share Capital
The Board of Directors further proposes to increase the Conditional Share Capital
by a maximum nominal value of CHF 61,603.88 to CHF 99,632.04.

The Share Capital may be increased by a maximum of CHF 99,632.04 by issuing a
maximum of 9,963,204 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01
each and by exercising option rights, which
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1. be granted to the members of the Board of Directors, the Executive Board,

employees, consultants of the Company or persons in a similar position; or

2. to grant the holders of warrants respectively convertible bonds a right of
first subscription in an extent similar to the right they would enjoy when
executing the subscription respectively conversion privilege.

The subscription right of shareholders shall be excluded. The Board of Directors
shall regulate the details of the terms and conditions of the issue.

Warrants must be exercised within ten (10) years and option rights must be exer-
cised within five (5) years from its issuance.

Warrants and convertible bonds shall be issued at market value.

The transfer of the newly issued shares is restricted in accordance with art. 5a
of the Articles of Association.

Additional Information

The Invitation, together with the Voting Card, are available for download at www.syn-
dermix.ch/investors-private/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the regis-
tration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

Representation by the independent proxy

To vote at this year’s AGM, shareholders must use the enclosed Voting Card, exercise
their voting instructions and send the Voting Card to the independent proxy Mr.
U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug until Monday, 29 June 2020.

It cannot be guaranteed that forms will be processed if they arrive at the independent
proxy later than 29 June 2020.

The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the
instructions received from the shareholders on the Voting Card. Unless otherwise in-
structed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the BoD.
Further details with respect to the issuance of the voting instructions to the inde-
pendent proxy are contained on the enclosed Voting Card. If the independent proxy is
unable to exercise its duties, or if for any other reason there is no capable and
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operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for
the AGM. Voting instructions already given remain valid and shall be deemed issued to
the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

If you approve the above mentioned two new proposals of the Board of Directors and have
already given authorization to the independent proxy and instructed him to follow the
proposals of the Board of Directors, you do not need to do anything. In all other cases
please use the amended Voting Card attached or download the amended Voting Card at

www.syndermix.ch/investors-private/.

Enclosure: Voting Card
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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Burckhardt Compression Holding AG

Burckhardt Compression Holding AG
CHE-109.421.288
Franz-Burckhardt-Strasse 5

8404 Winterthur

Angaben zur Generalversammlung:
03.07.2020, 16:00 Uhr, am Sitz der Burckhardt Compression
Holding AG in Winterthur

Einladungstext/Traktanden:

Die ordentliche Generalversammlung des Geschéaftsjahres
2019 findet am Freitag, 3. Juli 2020 am Sitz der Burckhardt
Compression Holding AG in Winterthur statt.

Wir bedauern es sehr, Sie aufgrund der besonderen Um-
stande in diesem Jahr nicht persdnlich begrissen zu dirfen,
freuen uns aber, wenn Sie von lhrem Stimmrecht Gebrauch
machen und der unabhangigen Stimmrechtsvertretung mit-
tels Vollmachtsformular oder via InvestorPortal (e-voting)
Ihre schriftlichen Weisungen erteilen.

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichtes, der Kon-
zernrechnung, der Jahresrechnung und Kenntnisnahme der
Berichte der Revisionsstelle flirr das Geschéaftsjahr 2019
Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes
Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates und der
Geschéftsleitung

Traktandum 4.1: Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1.1 Neuwahl von Ton Blichner

4.1.2 Wiederwahl von Urs Leinhduser

4.1.3 Wiederwahl von Dr. Monika KrUsi

4.1.4 Wiederwahl von Dr. Stephan Bross

4.1.5 Wiederwahl von David Dean

Traktandum 4.2: Wahl des Prasidenten des Verwaltungsrates
Neuwahl von Ton Blchner

Traktandum 4.3: Wahlen in den Vergltungs- und Nominati-
onsausschuss

4.3.1 Wiederwahl von Dr. Stephan Bross

4.3.2 Wiederwahl von Dr. Monika Krusi

Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 27. Mai 2020
beschlossen, vorbehéltlich der Wahl der vorgeschlagenen
Verwaltungsrate, sich wie folgt neu zu konstituieren:
Prasident: Ton Buchner

Vergutungsausschuss: Dr. Monika Krisi (Vorsitzende) und
Dr. Stephan Bross (Mitglied)

Prifungsausschuss: David Dean (Vorsitzender) und

Urs Leinhauser (Mitglied)

Traktandum 4.4: Wahl der Revisionsstelle Pricewaterhouse-
Coopers AG

Traktandum 4.5: Wahl des unabhangigen Stimmrechtsver-
treters Anwaltskanzlei Keller KLG

Traktandum 5.1: Abstimmung Uber die Vergitungen des
Verwaltungsrates und der Geschaftsleitung Genehmigung
des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergltung der
Geschéftsleitung im Geschaftsjahr 2019

Traktandum 5.2: Konsultativabstimmung Vergltungsbericht
im Geschéftsjahr 2019

Traktandum 5.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbe-
trages zur festen Vergltung der Mitglieder des Verwaltungs-
rates im Geschaftsjahr 2020

Traktandum 5.4: Genehmigung des maximalen Gesamtbe-
trages zur festen Vergltung der Mitglieder des Verwaltungs-
rates im Geschéaftsjahr 2021

Traktandum 5.5: Genehmigung des maximalen Gesamtbe-
trages zur festen Vergltung der Mitglieder der Geschéftslei-
tung im Geschéftsjahr 2021
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Burckhardt
Compression

An die Aktionarinnen und Aktionare der Burckhardt Compression Holding AG
Winterthur, 2. Juni 2020

EINLADUNG ZUR
ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG

Sehr geehrte Aktionarinnen und Aktionére

Die ordentliche Generalversammlung des Geschaftsjahres 2019 findet am
Freitag, 3. Juli 2020 am Sitz der Burckhardt Compression Holding AG
in Winterthur statt.

Wirbedauern es sehr, Sie aufgrund der besonderen Umstéande in diesem Jahr
nicht persénlich begriissen zu diirfen, freuen uns aber, wenn Sie von Ihrem
Stimmrecht Gebrauch machen und der unabhéngigen Stimmrechtsver-
tretung mittels Vollmachtsformular oder via InvestorPortal (e-voting) lhre
schriftlichen Weisungen erteilen.

Fragen zum Geschaftsjahr und Anregungen konnen Sie gerne schriftlich
an die Gesellschaft (gv@burckhardtcompression.com) richten. Wir werden
diese auf dem Korrespondenzweg beantworten.

Traktanden und Antrdge des Verwaltungsrates

1 GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTES, DER
KONZERNRECHNUNG, DER JAHRESRECHNUNG

UND KENNTNISNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE

FUR DAS GESCHAFTSJAHR 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung
und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

2 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 168'846'547.04
Nicht ausgeschittete Dividende auf eigenen Aktien 35'994.00
Jahresgewinn 2019 30'457'029.03
Bilanzgewinn zur Verfiigung der Generalversammlung 199'339'570.07
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Zuweisung an gesetzliche Reserve 0.00
Bruttodividende 20'400'000.00
Vortrag auf neue Rechnung 178'939'570.07

Bei der Annahme dieses Antrages betragt die Bruttodividende CHF 6.00
pro Aktie, welche am 9. Juli 2020 abziiglich 35% Verrechnungssteuer
ausbezahlt wird.

3  ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER
GESCHAFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und
der Geschéftsleitung fiir die Tatigkeit im Geschéftsjahr 2019 Entlastung
zu erteilen.

4 WAHLEN

4.1 VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen fiir eine Amtsdauer

von einem Jahr bis zum Abschluss der ndchsten ordentlichen Generalver-

sammlung zu wéhlen (in Einzelabstimmung):

4.1.1 Ton Biichner (Neuwahl), geboren 1965, Schweizer und Niederlander
Der Verwaltungsrat schlégt Ton Biichner zur Wahl als Verwaltungs-
rat vor. Ton Biichner (1965) verfiigt (iber einen Master of Science in
Civil Engineering der Delft University of Technology, Niederlande,
sowie einen Master of Business Administration des IMD, Lausanne.
Ton Biichner war von 2012 bis 2017 CEO von AkzoNobel NV, Nieder-
lande. Davor war er von 1994 bis 2017 in verschiedenen Management
Positionen bei Sulzer AG, Schweiz, tétig, wo er 2007 zum CEQ ernannt
wurde. Ton Biichner ist zusatzlich Prasident des Verwaltungsrates
der Swiss Prime Site AG, Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrates
der Novartis AG, Schweiz und Mitglied des Aufsichtsrats und Gesell-
schafterausschusses der Voith GmbH & Co. KGaA, Deutschland.

4.1.2 Urs Leinhauser (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer,
seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.3 Dr. Monika Kriisi (Wiederwahl), geboren 1962, Schweizerin und
Italienerin, seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.4 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher,
seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.5 David Dean (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer
seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates

4.2 PRASIDENT DES VERWALTUNGSRATES

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Ton Biichner, geboren 1965, fiir eine
Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nachsten ordentlichen
Generalversammlung zum Prasidenten des Verwaltungsrates zu wahlen.

4.3 VERGUTUNGS- UND NOMINATIONSAUSSCHUSS

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des
Vergiitungs- und Nominationsausschusses fir eine einjahrige Amtsdauer
bis zum Abschluss der nachsten ordentlichen Generalversammlung zu
wahlen (in Einzelabstimmung):

4.3.1 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)

4.3.2 Dr. Monika Krisi (Wiederwahl)

Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 27. Mai 2020 beschlossen,
vorbehaltlich der Wahl der vorgeschlagenen Verwaltungsréte, sich wie
folgt neu zu konstituieren:

Président: Ton Biichner

Vergitungsausschuss: Dr. Monika Krsi (Vorsitzende)
Dr. Stephan Bross (Mitglied)

Prifungsausschuss: David Dean (Vorsitzender)

Urs Leinhduser (Mitglied)

4.4 REVISIONSSTELLE
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG fiir das
Geschaftsjahr 2020 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wahlen.

4.5 UNABHANGIGE STIMMRECHTSVERTRETUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Gehren-
holzpark 2g, CH-8055 Ziirich, als unabhéngige Stimmrechtsvertretung fiir
eine einjahrige Amtsdauer bis zum Abschluss der ndchsten ordentlichen
Generalversammlung zu wahlen.




5  ABSTIMMUNG UBER DIE VERGUTUNGEN DES
VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHAFTSLEITUNG

5.1 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES

ZUR VARIABLEN VERGUTUNG DER GESCHAFTSLEITUNG IM
GESCHAFTSJAHR 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von
CHF 870'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeitragen und sonsti-
ger Vergiitungen) zur variablen Vergiitung der Geschéftsleitung fir das
Geschéftsjahr 2019 zu genehmigen.

5.2 KONSULTATIVABSTIMMUNG VERGUTUNGSBERICHT IM
GESCHAFTSJAHR 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergiitungsbericht fiir das Geschafts-
jahr 2019 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5.3 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR
FESTEN VERGUTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES
IM GESCHAFTSJAHR 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von
CHF 640'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeitrdgen und sonsti-
ger Vergiitungen) zur festen Vergiitung der Mitglieder des Verwaltungs-
rates flir das Geschaftsjahr 2020 zu genehmigen. Der Betrag enthélt eine
Reserve von CHF 15'000.

5.4 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR
FESTEN VERGUTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES
IM GESCHAFTSJAHR 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von
CHF 650'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeitrédgen und sonsti-
ger Vergiitungen) zur festen Vergiitung der Mitglieder des Verwaltungs-
rates fiir das Geschéftsjahr 2021 zu genehmigen. Der Betrag enthalt eine
Reserve von CHF 11'000.

5.5 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGES ZUR
FESTEN VERGUTUNG DER MITGLIEDER DER GESCHAFTSLEITUNG IM
GESCHAFTSJAHR 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von
CHF 2'200'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeitrédgen und sonsti-
ger Vergutungen) zur festen Vergiitung der Mitglieder der Geschéftsleitung
fiir das Geschaftsjahr 2021 zu genehmigen. Im beantragten Gesamtbetrag
ist eine Reserve von CHF 200'000 enthalten.

UNTERLAGEN

Der Geschaftshericht, der Kurzbericht sowie die Berichte der Revi-
sionsstelle fiir das Geschaftsjahr 2019 liegen ab sofort am Sitz
der Gesellschaft, Franz-Burckhardt-Strasse 5, 8404 Winterthur,
zur Einsicht auf. Diese Berichte sind zudem auf unserer Website
report.burckhardtcompression.com publiziert.

STIMMBERECHTIGUNG/ZUTRITTSKARTEN

An der Generalversammlung sind die am 24. Juni 2020 im Aktienregister als
stimmberechtigt eingetragenen Aktionérinnen und Aktiondre berechtigt
ihr Stimmrecht via die unabhangige Stimmrechtsvertretung auszutben.

STELLVERTRETUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG/
VOLLMACHTSERTEILUNG

Aktionarinnen und Aktionére konnen sich wie folgt vertreten lassen:

— Durch die unabhangige Stimmrechtsvertretung, Anwaltskanzlei Keller

KLG, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Ziirich.

— Zur Weisungserteilung geniigt das entsprechend ausgefiillte Voll-
machtsformular. Weisungen zu den einzelnen Abstimmungen sind auf
dem Volmachtsformular anzubringen und bis spatestens am 30. Juni
2020 an Computershare Schweiz AG, Olten, zu retournieren.

— Aktiondre kdnnen auch auf elektronischem Weg ihre Vollmacht samt
Stimmrechtsinstruktionen an die unabhangige Stimmrechtsvertre-
tung erteilen. Wir verweisen diesbezliglich auf den beiliegenden
e-voting-Kurzbeschrieb (InvestorPortal) sowie die dazu benétigten
Login-Daten auf dem Vollmachtsformular. Die elektronische Teil-
nahme bzw. allf4llige Anderungen elektronisch abgegebener Weisun-
gen sind bis spatestens am 30. Juni 2020, 23.59 Uhr (MEZ/CET)
madglich.

— Wenn eine Aktiondrin oder ein Aktionér der unabhangigen Stimm-
rechtsvertretung sowohl elektronisch (InvestorPortal) als auch
schriftlich Weisungen erteilt, werden ausschliesslich die elektroni-
schen Weisungen bericksichtigt.

Winterthur, 2. Juni 2020

Burckhardt Compression Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Valentin Vogt, Président
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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Landis+Gyr Group AG

Landis+Gyr Group AG
CHE-175.843.017
c/o: Landis+Gyr AG
Theilerstrasse 1

6301 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2020, 14:00 Uhr, Hauptsitz Landis+Gyr Group AG,
Theilerstrasse 1, 6302 Zug, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lan-
dis+Gyr Group AG fur das Geschéftsjahr 2019. Der vollstan-
dige Einladungstext sowie die Traktanden und Antrége sind
im angehangten PDF einsehbar.

Rechtliche Hinweise:

Die Generalversammlung der Landis+Gyr Group AG findet
am 30. Juni 2020 unter Einhaltung der Vorgaben gemass
Verordnung 2 des Schweizerischen Bundesrates vom 13.
Marz 2020 Uber Massnahmen zur Bekdmpfung des Corona-
virus (COVID-19-Verordnung 2) statt.

Entsprechend ist leider eine personliche Teilnahme der Ak-
tionarinnen und Aktiondre an der ordentlichen Generalver-
sammlung nicht mdglich. Die Aktiondrinnen und Aktionare
kdnnen ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die Erteilung
einer Vollmacht und entsprechender Stimminstruktionen an
den unabhangigen Stimmrechtsvertreter ausiben.

Bemerkungen:

Zug, 28. Mai 2020

Landis+Gyr Group AG

Im Namen des Verwaltungsrats

Andreas Umbach
Prasident des Verwaltungsrats



Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung
der Landis+Gyr Group AG,
Dienstag, 30. Juni 2020

Keine persdnliche Teilnahme zulassig

Landis+Gyr

manage energy better




Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung
(GV) der Landis+Gyr Group AG fur das
Geschéaftsjahr 2019

Dienstag, 30. Juni 2020, 14:00 Uhr

(eine persdnliche Teilnahme ist leider
nicht zulassig — siehe nachfolgende
Informationen)

am Hauptsitz der Landis+Gyr Group AG,
Theilerstrasse 1, 6302 Zug, Schweiz

Wichtige Mitteilung betreffend die ordentliche Generalversammlung
im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19):

Die Generalversammlung der Landis+Gyr Group AG findet am
2 des Schweizerischen Bundesrates vom 13. Marz 2020 (Stand am

14. Mai 2020) iiber Massnahmen zur Bekampfung des Coronavirus
(COVID-19-Verordnung 2).

Aktionére an der ordentlichen Generalversammlung nicht méglich. Die
ordnung 2 ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die Erteilung einer
Stimmrechtsvertreter austiben. Aus diesem Grund weist die Gesell-
versammlung nicht persoénlich zu erscheinen (Aktionarinnen und
durch schriftliche oder elektronische Bevollméachtigung an den unab-
hangigen Stimmrechtsvertreter abzugeben (entweder durch Riicksen-

dung des Vollmachtsformulars oder durch elektronische Ausiibung

Ende dieser Einladung).

30. Juni 2020 statt unter Einhaltung der Vorgaben gemass der Verordnung

Entsprechend ist leider eine personliche Teilnahme der Aktionéarinnen und
Aktionarinnen und Aktionare kénnen gemass Art. 6a der COVID-19-Ver-
Vollmacht und entsprechender Stimminstruktionen an den unabhéngigen
schaft ihre Aktionarinnen und Aktionére an, an der ordentlichen General-

Aktionare werden nicht eingelassen), und empfiehlt ihnen, ihre Stimme

des Stimmrechts gemass Instruktionen in der Rubrik «Organisation» am




Brief an die Aktionare

Sehr geehrte Aktiondrinnen und Aktionére

In dieser beispiellosen Zeit, in der die Weltwirtschaft stark beeintrachtigt ist und sich viele Aspekte
unseres Lebens verandern, glauben wir gut gerlstet zu sein, um das Unternehmen durch diese
Krise zu steuern.

Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Partner und Kunden sind unsere
oberste Prioritat. Diese gewahrleisten und unterstiitzen wir durch digitale Zusammenarbeit sowie
die strikte Einhaltung von Abstandsregeln.

Unser Fokus liegt jederzeit, aber insbesondere jetzt, auf den Kosten und der Liquiditat des Unter-
nehmens, um unsere solide Bilanz mit einer substanziellen Cash-Position zu bewahren. Dies
ermdglicht es uns, im weiteren Verlauf dieser Krise aus einer Position der Starke agieren zu kénnen.

Als global fuhrender Anbieter in einer essenziellen Industrie unterstitzt Landis+Gyr Versorgungs-
unternehmen auf der ganzen Welt mit kritischen Infrastrukturlésungen und Dienstleistungen.
Obwohl die aktuelle Pandemie einige Versorgungsunternehmen zur Aussetzung ihrer Zahlerins-
tallationen bewogen hat, wurden keine grésseren Projekte eingestellt und die Software- und
Dienstleistungsvertrage werden unverandert weitergefiihrt. Daher sind wir der festen Uberzeu-
gung, dass der Nachfragertickgang in unseren Markten vortibergehender Natur ist.

Zudem sind wir stolz darauf, einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Umwelt zu leisten, und
werden unser Engagement in diesem Bereich weiter ausbauen, indem wir die Investitionen in For-
schung & Entwicklung auf dem hohen Niveau der Vorjahre halten werden.

Resultate fir das Geschéftsjahr 2019

Landis+Gyr erzielte im Geschaftsjahr 2019 ein durchwachsenes Ergebnis. Der Auftragseingang
belief sich auf USD 1'371.4 Millionen, was einer «Book-to-Bill» Ratio von 0.81 entspricht. Der Auftrags-
bestand fiel um 14.6% auf USD 2'223.9 Millionen. Die Regionen Americas und EMEA verzeichneten
einen Ruckgang des Auftragsbestands im Vergleich zum Vorjahr, wahrend dieser in Asia Pacific leicht
zunahm. Im Geschéaftsjahr 2019 sank der Nettoumsatz gegenutiber dem Vorjahr wahrungsbereinigt
um 2.0% auf USD 1'699.0 Millionen. Wachstum in EMEA und Asia Pacific vermochte den Rickgang
in der Region Americas nur teilweise zu kompensieren. Der dortige Rickgang ist auf die regula-
torischen Verzégerungen bei Projektgenehmigungen und auf das Auslaufen von zwei in 2018 umsatz-
starken Grossprojekten in den USA zurlickzufiihren. Die Auswirkungen der COVID-19-Krise verrin-
gerten den Nettoumsatz im Geschaftsjahr 2019 um etwa 1%.

Das bereinigte EBITDA im Geschaftsjahr 2019 betrug USD 237.2 Millionen, einschliesslich des Einmal-
effekts in Hohe von USD 5.6 Millionen aus einem Gerichtsurteil bezlglich zu viel bezahlter Mehr-
wertsteuern in Brasilien. Ohne diesen Einmaleffekt betragt die bereinigte EBITDA-Marge im Geschafts-
jahr 2019 13.6%. Alle Regionen waren profitabel und leisteten einen positiven Beitrag zum
Ergebnis. Der Free Cashflow (ochne M&A) betrug USD 120.4 Millionen. Das entspricht einem Riick-
gang um 2.5% gegeniber dem Vorjahr und spiegelt die solide Cash-Generierung aufgrund der
operativen Leistung wider.

Als Vorsichtsmassnahme angesichts der durch COVID-19 verursachten globalen 6konomischen
Unsicherheit hat der Verwaltungsrat die Entscheidung Uber die Dividende flir das Geschéftsjahr 2019
vertagt. Die Situation wird im Zusammenhang mit der Ver&ffentlichung der Ergebnisse fur

das erste Halbjahr per Ende September 2020 erneut geprift. Zudem wurde das Aktienrickkauf-
programm ausgesetzt.



In diesem Zusammenhang wird die Konzernleitung fur einen Zeitraum von sechs Monaten auf 10%
des Basissalars verzichten und ebenso wird der Verwaltungsrat fir sechs Monate auf 10% der
Grund- sowie Ausschusshonorare verzichten. Zusatzlich haben wir viele unserer Mitarbeitenden
beurlaubt und an einigen Standorten Kurzarbeit flr Buromitarbeitende implementiert. Ausser-
dem wird derzeit die Handhabung der Short-Term-Incentives fir das Geschéaftsjahr 2020 gepruft.

Fiihrungswechsel, Innovation und operationelle Exzellenz

Seit dem 1. April 2020 fihrt Werner Lieberherr Landis+Gyr als neuer Chief Executive Officer. Seine
globale Fuhrungserfahrung in bérsenkotierten Unternehmen, sowohl im Energiesektor als auch in

der Luftfahrtindustrie, veranschaulicht seine Fahigkeit, globale Technologieunternehmen zu Markt-
fihrern auszubauen. Im Laufe seiner Karriere hat er kontinuierlich profitables organisches und
anorganisches Wachstum mit erfolgreicher Transformation und Innovation verbunden. Landis+Gyr
wird von seinem profunden technologischen Wissen und seiner Erfahrung bei der Umsetzung

der strategischen Transformation des Portfolios und der Erweiterung des Angebots an integrierten
Energiemanagementldsungen profitieren.

Ein zentraler Schwerpunkt beim Ausbau unserer Position als Technologiefiihrer sind Investitionen
in Forschung & Entwicklung (F&E). Wir beabsichtigen, die F&E-Ausgaben auf dem Niveau der Vor-
jahre zu belassen. Im Geschaftsjahr 2019 haben wir bereinigt USD 152.2 Millionen in Forschung &
Entwicklung investiert, was in etwa dem Niveau des Vorjahres und 9.0% des Umsatzes entspricht.
Unser globales Team von 1'400 Ingenieuren ist jeden Tag bestrebt, unsere technologisch fihrenden
Lésungen flr intelligente Endpunkte, flexible Kommunikation und Applikationen weiterzuentwi-
ckeln, um die Erwartungen unserer Markte zu erfillen. Dies ist entscheidend, um unsere fuhrende
Position im Bereich «Grid Edge Intelligence» zu erhalten und weiter auszubauen. Software ist ein
wesentliches Element unseres Angebots, weshalb im Geschaftsjahr 2019 ein Grossteil der Ausgaben
fir Forschung & Entwicklung in diesen Bereich investiert wurde.

Um unsere starke Wettbewerbsposition weiter auszubauen, sind wir bestrebt, kontinuierliche
Produktivitdts- und Kostenoptimierungen zu erzielen. Unser «Asset-Light»-Geschaftsmodell stellt
sicher, dass wir unsere Lieferketten sehr effizient aufstellen, wahrend das Projekt «Lightfoot»,
ein auf die Region EMEA ausgerichtetes und bedeutsames Projekt in diesem Bereich, im Geschéafts-
jahr 2019 gegenuber dem Vorjahr zusatzliche Einsparungen in Héhe von USD 10 Millionen
erbracht hat. Somit konnten seit Beginn des Programms mehr als USD 20 Millionen an jahrlichen
Einsparungen erzielt werden. In der Region Americas wurden vor dem Ausbruch der COVID-19-Krise
und als Reaktion auf den sinkenden Umsatz zusatzliche Massnahmen zur Kostensenkung initiiert
mit dem Ziel, Einsparungen von jahrlich USD 19 Millionen zu erzielen. Die Resultate werden
bereits im laufenden Geschaftsjahr sichtbar werden.

Losungen fiir die komplexen Herausforderungen von Kunden in der Energieversorgung
Relevante Innovationen sind notwendig, um den Versorgungsunternehmen zu helfen, Energie
besser zu managen. Durch unsere aktive Mitarbeit in Standardisierungsgremien und Expertenforen
tragen wir dazu bei, die Anforderungen rund um Kommunikationsprotokolle, «Grid-Edge-Intelli-
gence» Technologien und intelligente Infrastruktur mitzugestalten. So haben wir im Geschaftsjahr
2019 zwei wichtige neue Produkte eingefliihrt. Zum einen unsere «Gridstream® Connect»-Losung

fir europaische Versorgungsunternehmen, eine offene, sichere und skalierbare Plattform fur das
Internet der Dinge (Internet of Things). Durch die Zusammenfihrung intelligenter Sensoren,
Kommunikationstechnologien, Software und Applikationen wird ein Mehrwert geschaffen und die
Effizienz von «Advanced Metering»-Infrastrukturen (AMI) maximiert. Zum anderen kindigte
Landis+Gyr in Nordamerika im Januar 2020 die néchste Generation von Stromzahlern mit modernster
«Grid Sensing»Technologie an. Die «Revelo® Zshlerplattform» unterstitzt ein breites Okosystem
von Anwendungen und ermdglicht unter anderem hoch frequentierte Datenabtastung, erhéhte
Rechenleistung und Flexibilitat bei der Wahl der Kommunikationstechnologie. Dies erméglicht

die Unterstitzung von Echtzeitanwendungen, die von Detailinformationen zum Energieverbrauch
auf Verbrauchergerateebene bis hin zur Erkennung von Anomalien auf Netzebene reichen.



Diese neuen Produkte liefern kritische Infrastruktur zur Lésung der komplexen Herausforderungen,
mit denen Versorgungsunternehmen sich weltweit konfrontiert sehen. Unser starkes

und Kundennutzen lieferndes Wertversprechen spiegelt sich in der kontinuierlichen Wahl der
Landis+Gyr-Produkte durch Kunden wider.

Geschéftsjahr 2020

Zum jetzigen Zeitpunkt kdnnen wir keine verlassliche Prognose fur das laufende Geschaftsjahr
abgeben, da wir die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf den Nettoumsatz fiir 2020 nicht abschat-
zen kdnnen. Der Einfluss auf den Nettoumsatz kdnnte wesentlich sein. Die Auswirkungen unter-
scheiden sich je nach Region deutlich. Die meisten nordamerikanischen Kunden installieren weiterhin
Zahler, auch wenn das Tempo je nach Versorgungsunternehmen unterschiedlich ist. Mehrere
Schlusselkunden in der Region EMEA haben derzeit Installationen ausgesetzt oder verschoben.
Obwohl es derzeit keine grésseren Auswirkungen auf die Lieferkette gibt, bleiben gewisse Risiken
bestehen. Unsere Fabriken halten sich an die jeweils massgebenden Regierungsvorgaben und
unterliegen in einzelnen Landern tempordren Betriebsschliessungen.

Kritische Infrastruktur und Reduktion von CO,-Emissionen

Jeden Tag arbeiten unsere 5750 Landis+Gyr-Mitarbeitenden zusammen mit unseren Geschafts-
partnern mit Leidenschaft und fokussiert daran, unseren Kunden kritische Infrastruktur zu liefern
und gleichzeitig Mehrwert fir unsere Aktionare zu schaffen. Als Unternehmen sind wir zu jeder
Zeit bestrebt, als aktive, engagierte und verantwortungsbewusste «Corporate Citizens» in unserer
Gesellschaft zu agieren. Wir fordern eine langfristige Vision und tragen mit unseren Produkten
und Dienstleistungen aktiv zur Reduktion des CO,-Fussabdrucks bei, sowohl intern als auch fur die
Gesellschaft als Ganzes.

Landis+Gyr blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurlick. Wir werden uns weiterhin darauf fokus-
sieren, unseren Kunden fihrende Losungen anzubieten, starke Partnerschaften auszubauen,
profitables Wachstum zu erzielen und so zu einer nachhaltigen, globalen Entwicklung beizutragen.
Im Namen von uns allen bei Landis+Gyr danken wir lhnen, unseren Aktionarinnen und Aktionaren,
far die Unterstitzung sowie die Beteiligung an Landis+Gyr und dafur, dass Sie uns bei der Umset-
zung unserer Mission begleiten.

Freundliche Grlsse

ASD S o

Andreas Umbach Werner Lieberherr
Verwaltungsratsprasident Chief Executive Officer



Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2019, die Jahresrech-
nung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen und den Erhalt der Revisionsberichte zu bestatigen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust von CHF (303'462),
der sich aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres von CHF 6'959'532 und dem Jahresverlust fur das
Geschaftsjahr 2019 von CHF (7'262'994) zusammensetzt, auf die neue Rechnung vorzutragen.

Geschéftsjahr abgeschlossen per
VORSCHLAG ZUR VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES 31. Mérz 2020

CHF 6'959'532

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Jahresverlust CHF (7262'994)

Bilanzverlust CHF (303°462)

Wie bereits am 6. Mai 2020 bekanntgegeben, schlagt der Verwaltungsrat als Vorsichtsmassnahme
aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und dem aktuellen
Geschaftsumfeld der Generalversammlung keine Ausschittung vor. Stattdessen hat der Verwal-
tungsrat beschlossen die Entscheidung Uber die Dividende fiir das Geschéftsjahr 2019 aufzuschieben
und die Situation im Zusammenhang mit der Verd&ffentlichung der Halbjahresergebnisse Ende
Oktober neu zu beurteilen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und
der Konzernleitung flir das Geschaftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4. Vergutungen

Im Einklang mit den Statuten wird der Verwaltungsrat den Aktiondren drei gesonderte vergutungs-
bezogene BeschlUsse zur Genehmigung vorlegen.

4.1 Vergiitungsbericht 2019 (Konsultativabstimmung)
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Vergltungsbericht 2019 zu genehmigen.
Der Vergiitungsbericht bietet eine umfassende Ubersicht der Governance sowie der
Grundsatze, Strukturen und Elemente der Verglitung bei Landis+Gyr. Ferner enthalt er Informationen
Uber die Vergltung, die den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung im per
31. Mérz 2020 abgeschlossenen Geschaftsjahr (Geschaftsjahr 2019) zugeteilt wurde.
Der Vergutungsbericht 2019 ist Bestandteil des Jahresberichts 2019 und Uber die Internetseite
des Unternehmens unter www.landisgyr.ch/investors abrufbar.

4.2 Maximale Gesamtvergiitung fiir den Verwaltungsrat fiir die Dauer bis zur nachsten
ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 (verbindliche Abstimmung)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, einen maximalen Gesamtbetrag von
CHF 1800000 als Vergutung des Verwaltungsrats fur die Zeit ab der Generalversammlung 2020
bis zur Generalversammlung 2021 zu genehmigen. Dieser Betrag basiert auf der Annahme, dass
samtliche vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats (und der Ausschisse) durch die Gene-
ralversammlung gewahlt werden.



Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine Verglitung fur die Amtsdauer ab ihrer Wahl durch
die Generalversammlung bis zur nachsten Generalversammlung.

Um Unabhangigkeit und Objektivitat sicherzustellen, ist die Verglitung des Verwaltungsrats
fix und enthalt keine variablen Bestandteile (wie in Abbildung 1 aufgefiihrt). Zusatzliche Informa-
tionen zum Vergitungssystem des Verwaltungsrats finden sich im Vergitungsbericht 2019.

Die beantragte maximale Gesamtvergutung fur die Mitglieder des Verwaltungsrats fur die
Amtsdauer 2020/2021 beinhaltet Schatzungen fur Sozialversicherungsbeitrage und bezieht sich
auf acht Verwaltungsrate, welche zur Wiederwahl stehen. Abbildung 2 illustriert die Summe der
genehmigten und tatsachlich zugeteilten Vergltung fur die Amtsdauer ab der Generalversamm-
lung 2019 bis zur Generalversammlung 2020. An der Generalversammlung 2019 bezog sich
die genehmigte maximale Gesamtvergltung auf neun zur Wahl stehende Verwaltungsratsmit-
glieder. Seren Thorup Serensen, welcher als Vertreter von Landis+Gyrs grésstem Aktionar KIRKBI
Invest A/S an der Generalversammlung 2019 neu gewahlt wurde, verzichtete auf samtliche Vergu-
tungen flr seine Tatigkeit als Verwaltungsratsmitglied fir die Zeit ab der Generalversammlung
2019 bis zur Generalversammlung 2020. Der zugeteilte Betrag ist eine Schatzung und der finale
Betrag wird im Vergltungsbericht 2020 aufgefihrt.

Weitere Informationen zur zugeteilten Vergltung der Verwaltungsratsmitglieder finden sich im

Vergltungsbericht 2019.
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4.3 Maximale Gesamtvergiitung fiir die Konzernleitung fiir das kommende Geschaftsjahr,
das am 1. April 2021 beginnt und am 31. Médrz 2022 endet (verbindliche Abstimmung)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, einen Gesamtbetrag von CHF 8'500'000
als maximale fixe und variable Vergitung der Mitglieder der Konzernleitung fur das Geschaftsjahr,
das am 1. April 2021 beginnt und am 31. Marz 2022 endet, zu genehmigen.

Wie in Abbildung 3 aufgefihrt, besteht die Vergltung der Mitglieder der Konzernleitung aus
einer fixen Komponente, welche ungefahr CHF 3'700'000 des beantragten Gesamtbetrages ausmacht
und sich aus Grundgehalt, Pensionskassenbeitragen, Sozialversicherungsbeitragen und anderen
Nebenleistungen zusammensetzt, sowie einer variablen erfolgsabhangigen Komponente, welche
ungefahr CHF 4'800'000 des beantragten Gesamtbetrages ausmacht und sich aus dem kurz-
fristigen Short-Term Incentive Plan (STIP) und dem langfristigen Long-Term Incentive Plan (LTIP)
zusammensetzt.

Der STIP ist ein jahrlicher Cash-basierter Incentive Plan, dessen Auszahlung auf der Erreichung
bestimmter Leistungsziele basiert, welche vom Verwaltungsrat zu Beginn jedes Geschaftsjahrs
festgelegt werden. Die aus dem STIP realisierbare Verglitung liegt zwischen 0% und 200% der indi-
viduellen Zielbetrage.

Der LTIP ist ein Aktien-basierter Incentive Plan, der sich Uber einen dreijahrigen Bemessungs-
zeitraum erstreckt. Der LTIP wird in Form von Anwartschaften (Performance Stock Units oder



PSUs) gewahrt, die den Planteilnehmern erlauben, Aktien der Landis+Gyr Group AG zu erhalten,
mit einem Vesting von 0% bis 200% der zugeteilten PSUs, sofern bestimmte Ziele (Key Performance
Indicators oder KPIs) wahrend des dreijahrigen Leistungszeitraums erreicht wurden.

Die beantragte maximale Gesamtvergltung, die den Mitgliedern der Konzernleitung von
Landis+Gyr flur das Geschaftsjahr 2021 gewahrt werden kann, enthalt Schatzungen fur Sozialver-
sicherungs- und Pensionskassenbeitrage sowie andere dem Unternehmen entstehende Kosten
und basiert auf der maximal méglichen Auszahlung innerhalb des STIP bei Ubererfiillung aller
Leistungsziele. Der beantragte Betrag ist fir vier Mitglieder der Konzernleitung vorgesehen und
ist somit konsistent mit dem fur das Geschéftsjahr 2020 genehmigten Betrag, welcher auch fir vier
Mitglieder der Konzernleitung bestimmt war.

Abbildung 4 illustriert die fur die Konzernleitung genehmigte und tatsachlich zugeteilte Vergitung
fur das Geschaftsjahr 2019. Weitere Informationen zur zugeteilten Verglitung der Konzernleitung
finden sich im Vergutungsbericht 2019.
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5. Wahlen

Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich an der diesjahrigen Generalversammlung
zur Wiederwahl. Sie haben sich bereit erklart, ihre Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats,
als Prasident respektive Ausschussmitglieder anzunehmen.

5.1 Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die individuelle Wiederwahl der folgenden
Personen als Verwaltungsratsmitglieder fur eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der
nachsten ordentlichen Generalversammlung:

5.1.1 Andreas Umbach

Schweizer und deutscher Staatsbirger; Jahrgang 1963; Prasident des Verwaltungsrats seit 2017;
nicht unabhangig gemass den Richtlinien des Unternehmens aufgrund seiner vormaligen Position
als CEO von Landis+Gyr bis 2017

5.1.2 Eric Elzvik
Schweizer und schwedischer Staatsburger; Jahrgang 1960; Lead Independent Director seit 2017;
unabhangig gemass den Richtlinien des Unternehmens

5.1.3 Dave Geary
Amerikanischer Staatsburger; Jahrgang 1955; Verwaltungsratsmitglied seit 2017; unabhangig
gemass den Richtlinien des Unternehmens



5.1.4 Pierre-Alain Graf
Schweizer Staatsburger; Jahrgang 1962; Verwaltungsratsmitglied seit 2017; unabhangig gemass
den Richtlinien des Unternehmens

5.1.5 Peter Mainz
Osterreichischer Staatsburger; Jahrgang 1964; Verwaltungsratsmitglied seit 2018; unabhangig
gemass den Richtlinien des Unternehmens

5.1.6 Seren Thorup Serensen

Danischer Staatsbirger; Jahrgang 1965; Verwaltungsratsmitglied seit 2019; nicht unabhangig
gemass den Richtlinien des Unternehmens, da Herr Serensen den gréssten Aktionar KIRKBI Invest
A/S vertritt

5.1.7 Andreas Spreiter
Schweizer und britischer Staatsburger; Jahrgang 1968; Verwaltungsratsmitglied seit 2017; unabhan-
gig gemass den Richtlinien des Unternehmens

5.1.8 Christina Stercken
Deutsche Staatsburgerin; Jahrgang 1958; Verwaltungsratsmitglied seit 2017; unabhangig gemass
den Richtlinien des Unternehmens

Informationen Uber den beruflichen Hintergrund der Verwaltungsrate kénnen dem Corporate
Governance Bericht 2019 entnommen werden, welcher auf der Internetseite verflgbar ist:
www.landisgyr.ch/investors.

5.2 Wiederwahl des Prasidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Andreas Umbach als
Prasident des Verwaltungsrats fur eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nachsten
ordentlichen Generalversammlung, vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats.

5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergiitungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die individuelle Wiederwah! der folgenden
Personen als Mitglieder des Vergltungsausschusses fur eine Amtsdauer von einem Jahr bis
zum Abschluss der nachsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehaltlich ihrer Wiederwahl
als Mitglieder des Verwaltungsrats:

5.3.1 Eric Elzvik
Aktueller und designierter Vorsitzender des Vergutungsausschusses

5.3.2 Dave Geary
5.3.3 Pierre-Alain Graf

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als
Revisionsstelle fur das Geschaftsjahr 2020 wiederzuwahlen.

5.5 Wiederwahl des unabhangigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Roger Fohn,
Rechtsanwalt der Anwaltskanzlei ADROIT, Zirich, als unabhangigen Stimmrechtsvertreter fir eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nachsten ordentlichen Generalversammlung.
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6. Kapitalherabsetzung im Zuge des Aktienrickkaufprogramms

Erlauterungen

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktiondren die Genehmigung der Vernichtung von 342305
eigenen Aktien, die zwischen dem 1. Mai 2019 und dem 31. Marz 2020 im Rahmen des laufenden
Aktienrickkaufprogramms der Landis+Gyr Group AG zurtickgekauft wurden (das Aktienruickkauf-
programm wurde am 27. Marz 2020 mit sofortiger Wirkung ausgesetzt). Das Rickkaufprogramm
von bis zu CHF 100'000'000 begann am 30. Januar 2019 fiir einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten
und dient dem Zweck der Kapitalherabsetzung. Das Aktienkapital in Artikel 3 der Statuten ist im
Umfang der Vernichtung der oben erwahnten 342'305 Aktien herabzusetzen.

In ihrem Prifungsbericht an die Generalversammlung hat die Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG bestatigt, dass die Forderungen der Glaubiger trotz der Kapital-
herabsetzung voll gedeckt sind.

Die Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien bedarf der dreimaligen Verdéffentlichung
des Schuldenrufes gemass Art. 733 des schweizerischen Obligationenrechts. Dieser Schuldenruf
wird nach der Generalversammlung 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veréffentlicht
werden. Nach Ablauf der im Gesetz vorgeschriebenen zweimonatigen Wartefrist wird die Kapital-
herabsetzung vom Verwaltungsrat durchgefihrt und im Handelsregister eingetragen werden.

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt Folgendes:

- Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 292'512'490 um CHF 3'423'050 auf CHF 289'089'440
durch Vernichtung von 342’305 eigenen Aktien, die im Rahmen des Aktienriickkaufprogramms
zurlickgekauft wurden;

— Feststellung des Ergebnisses des Prufungsberichts der Revisionsstelle, der bestatigt, dass die
Forderungen der Glaubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind; und

— Anpassung von Artikel 3 der Statuten wie folgt:

ARTIKEL 3: AKTIENKAPITAL
Das Aktienkapital der Gesellschaft betrégt CHF 289'089'440 und ist eingeteilt in 28'908'944 Namen-
aktien mit einem Nennwert von je CHF 10. Die Aktien sind vollstindig liberiert.

7. Schaffung von Bedingtem Kapital fur Finanzierungen und Akquisitionen

Erlduterungen

Die Gesellschaft verfiigt im Moment nur tber bedingtes Kapital zur Bedienung von Optionen und
ahnlichen Rechten im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung. Im Gegensatz zu vielen anderen
bérsenkotierten Unternehmen verflgt die Gesellschaft hingegen nicht Uber bedingtes Aktienkapital
fur Finanzierungen (inkl. Kapitalbeschaffung) und Akquisitionen. Jede Ausgabe von neuen Aktien
der Gesellschaft zu diesem Zweck bedarf daher der vorherigen Genehmigung durch die General-
versammlung. Dies kann zeit- und kostenaufwendig sein. Der Verwaltungsrat schlagt die Schaf-
fung von bedingtem Kapital fir Finanzierungen und Akquisitionen vor, um Uber ausreichende
Flexibilitat zu verfigen, z. B. wenn es im Interesse der Gesellschaft liegt, rasch in Form einer
Wandelanleihe Kapital zu beschaffen, oder wenn sich eine Gelegenheit ergibt, mit der Verwendung
von bedingtem Kapital den Erwerb eines anderen Unternehmens zu finanzieren. Durch die
umfangmassige Beschrankung des bedingten Kapitals auf die vorgeschlagenen 10% des ausgege-
benen Aktienkapitals (unter Berticksichtigung der Kapitalherabsetzung gemass Traktandum 6)

der Gesellschaft wird die dem Verwaltungsrat gewahrte Ermachtigung eng begrenzt (nach Schweizer
Recht kénnte das bedingte Kapital bis zu 50% des ausgegebenen Aktienkapitals betragen). Als
weiterer Schutz zur Wahrung von Aktionarsrechten wird vorgesehen, dass die Gesamtzahl aller
Aktien, die bis zum 30. Juni 2022 aus bedingtem oder genehmigtem Kapital (siehe dazu nachfol-
gendes Traktandum 8) unter Ausschluss von Vorwegzeichnungs- bzw. Bezugsrechten ausgegeben
werden kdnnen, ebenfalls maximal 2'890'894 Namenaktien (entsprechend 10%) betragen darf.



Des Weiteren kann die Autorisierung vom Verwaltungsrat nicht zur Abwehr eines 6ffentlichen
Ubernahmeangebots (Art. 36 Abs. 2 lit. d Ubernahmeverordnung) oder fiir aktienbasierte Vergu-
tungen genutzt werden.

Antrag des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung von bedingtem Kapital und die damit zusammen-
hangende Einflihrung eines neuen Artikels 3b der Statuten wie folgt:

ARTIKEL 3B: BEDINGTES AKTIENKAPITAL FUR FINANZIERUNGEN UND AKQUISITIONEN

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann sich im Maximalbetrag von CHF 28'908'940 durch Ausgabe

von héchstens 2'890'894 vollsténdig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10
erhéhen durch die Ausiibung oder Zwangsausibung von Wandel-, Tausch-, Options-, Bezugs- oder
dhnlichen Rechten auf den Bezug von Aktien, welche Aktiondren oder Dritten allein oder in Verbindung
mit Anleihensobligationen, Darlehen, Optionen, Warrants oder anderen Finanzmarktinstrumenten
oder vertraglichen Verpflichtungen der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingerdumt
werden (nachfolgend zusammen die «Finanzinstrumente»).

Bei der Ausgabe von Namenaktien anldsslich der Ausiibung der Finanzinstrumente ist das Bezugsrecht
der Aktiondre ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Namenaktien, die bei Ausiibung von Finanzinstru-
menten ausgegeben werden, sind die jeweiligen Inhaber der Finanzinstrumente berechtigt.

Der Verwaltungsrat ist ermdchtigt, die Vorwegzeichnungsrechte der Aktiondre im Zusammenhang mit
der Ausgabe von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft oder eine ihrer Konzerngesellschaften zu
beschrdnken oder aufzuheben, falls die Ausgabe erfolgt:

1. zum Zwecke einer raschen und flexiblen Beschaffung von Kapital durch eine Platzierung von Finanz-
instrumenten, welche mit Gewdhrung des Vorwegzeichnungsrechts nur schwer oder zu wesentlich
schlechteren Bedingungen maoglich wiére; oder

2. fiir die Ubernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, den Erwerb von Produk-
ten, Immaterialgttern oder Lizenzen oder fiir andere Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder
einer ihrer Konzerngesellschaften oder fiir die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen.

Wird das Vorwegzeichnungsrecht weder direkt noch indirekt durch den Verwaltungsrat gewdhrt, gilt
Folgendes:

1. Die Finanzinstrumente sind zu marktiiblichen Bedingungen auszugeben oder einzugehen; und

2. der Umwandlungs-, Tausch- oder sonstige Ausiibungspreis der Finanzinstrumente ist unter Bertick-
sichtigung des Marktpreises im Zeitpunkt der Ausgabe der Finanzinstrumente festzusetzen; und

3. die Finanzinstrumente sind hdchstens wihrend 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der betreffenden Ausgabe
oder des betreffenden Abschlusses wandel-, tausch- oder ausibbar.

Der Erwerb der Namenaktien gestiitzt auf diesen Artikel 3b und jede weitere Ubertragung dieser Namen-
aktien unterliegen den Ubertragungsbeschrdnkungen gemdss Artikel 5.

Die Gesamtzahl der Namenaktien, welche (i) aus genehmigtem Kapital gemdss Art. 3c der Statuten unter
Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktiondre sowie (i) aus bedingtem Kapital gemdss Art. 3a
der Statuten und diesem Art. 3b unter Ausschluss der Vorwegzeichnungsrechte der bestehenden Aktiondre
im Rahmen aktiengebundener Finanzinstrumente ausgegeben werden, darf bis zum 30. Juni 2022
2'890'894 nicht liberschreiten.



8. Schaffung von Genehmigtem Kapital

Erlauterungen

Im Gegensatz zu vielen anderen bérsenkotierten Unternehmen verfligt die Gesellschaft derzeit tber
kein genehmigtes Aktienkapital. Jede Ausgabe von neuen Aktien der Gesellschaft bedarf daher der
vorherigen Genehmigung durch die Generalversammlung. Dies kann zeit- und kostenaufwendig sein.
Der Verwaltungsrat schldgt die Schaffung von genehmigtem Kapital vor, um tber ausreichende
Flexibilitat zu verfligen, z. B. wenn es im Interesse der Gesellschaft liegt, rasch Kapital zu beschaffen,
oder wenn sich eine Gelegenheit ergibt, ein anderes Unternehmen im Austausch flr Aktien der
Gesellschaft zu erwerben. Durch die umfangmassige Beschrankung des genehmigten Kapitals auf
die vorgeschlagenen 10% des ausgegebenen Aktienkapitals (unter Berlcksichtigung der Kapital-
herabsetzung gemass Traktandum 6) der Gesellschaft wird die dem Verwaltungsrat gewahrte
Erméachtigung eng begrenzt (nach Schweizer Recht kénnte das genehmigte Kapital bis zu 50%
des ausgegebenen Aktienkapitals betragen). Als weiterer Schutz zur Wahrung von Aktiondrsrechten
wird vorgesehen, dass die Gesamtzahl aller Aktien, die bis zum 30. Juni 2022 aus genehmigtem
oder bedingtem Kapital (siehe dazu vorstehendes Traktandum 7) unter Ausschluss von Bezugs- bzw.
Vorwegzeichnungsrechten ausgegeben werden kénnen, ebenfalls maximal 2'890'894 Namen-
aktien (entsprechend 10%) betragen darf. Darliber hinaus verfallt das genehmigte Kapital gemass
Schweizer Recht nach Ablauf von zwei Jahren (sofern es nicht an einer Generalversammlung
erneuert wird). Des Weiteren kann die Autorisierung vom Verwaltungsrat nicht zur Abwehr eines
éffentlichen Ubernahmeangebots (Art. 36 Abs. 2 lit. d Ubernahmeverordnung) oder fir aktien-
basierte Vergltungen genutzt werden.

Antrag des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung von genehmigtem Kapital und die damit zusammen-
hangende Einflhrung eines neuen Artikels 3c der Statuten wie folgt:

ARTIKEL 3C: GENEHMIGTES KAPITAL

Der Verwaltungsrat ist ermdchtigt, jederzeit bis zum 30. Juni 2022 das Aktienkapital im Maximalbetrag
von CHF 28'908'940 durch Ausgabe von héchstens 2'890'894 voll zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von je CHF 10 zu erhéhen. Erhéhungen in Teilbetrdgen sind gestattet.

Zeichnung und Erwerb der neuen Namenaktien und jede weitere Ubertragung dieser Namenaktien
unterliegen den Ubertragungsbeschrénkungen gemdss Artikel 5.

Der Verwaltungsrat legt den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedin-
gungen der Bezugsrechtsaustibung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der
Verwaltungsrat neue Namenaktien mittels Festiibernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder
einen anderen Dritten mit anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktiondre oder an Dritte (sofern

die Bezugsrechte der bisherigen Aktiondre aufgehoben sind oder nicht giiltig ausgelibt werden) ausgeben.
Der Verwaltungsrat ist ermdchtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermdéglichen, zu beschrénken
oder auszuschliessen. Nicht ausgelibte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen oder er
kann diese bzw. Aktien, fiir welche Bezugsrechte eingerdumt, aber nicht ausgelibt werden, zu Markt-
konditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

Der Verwaltungsrat ist ferner ermdchtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktiondre aufzuheben oder zu
beschrdnken und Dritten, der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften zuzuweisen:

1. zum Zwecke einer raschen und flexiblen Beschaffung von Eigenkapital durch eine Aktienplatzierung,
welche mit Gewdhrung des Bezugsrechts nur schwer oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen
moglich wdre; oder



2. fiir die Ubernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, den Erwerb von Pro-
dukten, Immaterialgiitern oder Lizenzen oder fiir andere Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder
einer ihrer Konzerngesellschaften oder fiir die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktio-
nen durch eine Aktienplatzierung.

Die Gesamtzahl der Namenaktien, welche (i) aus bedingtem Kapital gemdss Art. 3a und Art. 3b der
Statuten unter Ausschluss der Vorwegzeichnungsrechte der bestehenden Aktiondre im Rahmen aktien-
gebundener Finanzinstrumente sowie (ii) aus genehmigtem Kapital gemdss diesem Art. 3c unter Aus-
schluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktiondre ausgegeben werden, darf bis zum 30. Juni 2022
2'890'894 nicht liberschreiten.

9. Sitzverlegung

Erlauterungen

Die Gesellschaft beabsichtigt, ihren Hauptsitz im 4. Quartal 2020 von Zug nach Cham zu verlegen,
und hat Mietvertrage flr ihren neuen Hauptsitz mit Wirkung per Juli 2020 abgeschlossen. Die Sitz-
verlegung wird auch eine Anderung der Statuten erfordern, welche derzeit vorsehen, dass die
Gesellschaft ihren Sitz in Zug hat. Um zu vermeiden, dass zum Zeitpunkt der Sitzverlegung eine
zusatzliche Generalversammlung durchgefuhrt werden muss, beantragt der Verwaltungsrat die
Verlegung des statutarischen Sitzes an dieser ordentlichen Generalversammlung.

Antrag des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt Folgendes:
— Anpassung von Artikel 1 der Statuten mit Wirkung per 1. Oktober 2020 wie folgt:

ARTIKEL 1: FIRMA, SITZ
Unter der Firma
Landis+Gyr Group AG
(Landis+Gyr Group Ltd)
(Landis+Gyr Group SA)
besteht eine Aktiengesellschaft gemdss Artikel 620 ff. OR mit Sitz in Cham. Die Dauer der Gesellschaft
ist unbeschrdnkt.

- Der Verwaltungsrat wird angewiesen, die 6ffentliche Urkunde, in welcher der Beschluss betref-
fend Sitzverlegung beurkundet wird, mit Wirkung per 1. Oktober 2020 beim Handelsregister des
Kantons Zug zur Anmeldung einzureichen
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Organisation

Keine persdnliche Teilnahme

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Verbreitung des Coronavirus und gemass den entsprechenden
Bestimmungen der Verordnung 2 des Bundesrates Uber Massnahmen zur Bekdmpfung des
Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) die Aktionarinnen und Aktionére leider nicht persénlich an
der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen kénnen. Die Aktiondrinnen und Aktionare
kénnen ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die Erteilung einer Vollmacht und entsprechender
Weisungen an den unabhangigen Stimmrechtsvertreter austiben, entweder durch Riucksendung
des Vollmachtsformulars oder durch elektronische Ausiibung des Stimmrechts (online).
Aktionarinnen und Aktiondre, die am 19. Juni 2020 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen
sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht an der ordentlichen Generalversammlung auszutben.
Vom 20. Juni 2020 bis zum 30. Juni 2020 erfolgen keine Eintragungen im Aktienregister, die zur
Auslbung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung berechtigen wirden.
Aktiondrinnen oder Aktiondre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien ganz oder teilweise
veraussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt.

Jahresbericht 2019

Der Jahresbericht 2019 (inklusive Vergutungsbericht) und die Berichte der unabhangigen Revisions-
stelle liegen am Sitz der Gesellschaft in Zug (Schweiz) zur Einsichtnahme auf. Der Jahresbericht
2019 ist auch auf der Internetseite abrufbar: www.landisgyr.ch/investors. Den Aktionarinnen und
Aktionaren werden diese Unterlagen auf Verlangen hin auch zugestellt.

Schriftliche Vollmachtserteilung und Weisungen an den unabhéngigen
Stimmrechtsvertreter mittels Vollmachtsformular

Als Beilage zu lhrer Einladung erhalten die Aktionarinnen und Aktiondre ein Vollmachtsformular,
das ausschliesslich zur Vollmachtserteilung an den unabhangigen Stimmrechtsvertreter Herrn
Roger Fohn, Rechtsanwalt der Anwaltskanzlei ADROIT, Zurich, dient. Aktionarinnen und Aktionare,
die sich durch den unabhéangigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, werden gebeten,
das Vollmachtsformular auszufillen und bis spatestens am 25. Juni 2020 (Eingangsdatum) per
Post an die folgende Adresse zu senden: Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47,

6343 Rotkreuz, Schweiz.

Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmacht und Weisungen an den
unabhéngigen Stimmrechtsvertreter

Aktionarinnen und Aktiondre kénnen den unabhangigen Stimmrechtsvertreter auch bevollmachtigen,
indem sie ihr Stimmrecht mittels des Einmalcodes, der sich auf dem Vollmachtsformular befindet,
auf elektronischem Weg (online) Gber die Internetseite www.gvmanager.ch/landisgyr austben. Das
E-Voting-Portal fur die elektronische Abstimmung wird bis zum 28. Juni 2020 ged6ffnet sein.



Landis+Gyr - Einladung zur Generalversammlung 2020

Ruckfragen

Bei Fragen zur Generalversammlung wenden Sie sich bitte an Investor Relations von Landis+Gyr
(+41 41 935 63 31/ ir@landisgyr.com) respektive ans Aktienregister Devigus Shareholder Services
(+41 41 798 48 33 / landisgyr@devigus.com).

Wir danken fir lhr Verstandnis und freuen uns darauf, Sie im nachsten Jahr wieder persénlich und
im gewohnten Rahmen an unserer Generalversammlung in Zug begrussen zu durfen.

Zug, 28. Mai 2020

Landis+Gyr Group AG

Im Namen des Verwaltungsrats
/4\ I\ ; -
P —

Andreas Umbach
Président des Verwaltungsrats

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Einladung zur Generalversammlung enthalt in die Zukunft gerichtete Informationen und Aussagen, einschliesslich Aus-
sagen zu unserem Geschaftsausblick. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf momentanen Erwartungen,
Schatzungen und Projektionen betreffend Faktoren, die unsere zukinftige Geschaftsentwicklung beeinflussen kénnen, ein-
schliesslich der globalen wirtschaftlichen Bedingungen sowie der wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen und Indus-
trien, die wesentliche Markte fur die Landis+Gyr Group AG darstellen. Derartige Erwartungen, Schatzungen und Projektionen
sind allgemein an Begriffen wie «erwartet», «glaubt», «<schatzty, «setzt sich als Ziel», «plant», «Ausblick», «Guidance» oder ahnli-
chen Begriffen zu erkennen.

Es gibt viele bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, zahlreiche davon ausserhalb unserer
Kontrolle, die dazu fuhren kénnten, dass die tatsachlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesem
Dokument angenommen werden, und welche unsere Fahigkeit beeinflussen kdnnten, die uns gesetzten Ziele zu erreichen.
Wesentliche Faktoren, die zu solchen Abweichungen fiihren kénnten, beinhalten unter anderem: Dauer, Schwere und geograf-
ische Ausbreitung der COVID-19-Pandemie; Massnahmen der Regierungen zur Bekdampfung/Abschwachung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie; potenziell negative Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft; Geschaftsrisiken im Zusammen-
hang mit dem volatilen globalen Wirtschaftsumfeld und dem volatilen globalen politischen Umfeld; Kosten im Zusammenhang
mit Compliance-Aktivitaten; die Marktakzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen; Anderungen in der Regulierung und bei
den Wechselkursen; die Schatzung zukunftiger Gewahrleistungs- und Garantieforderungen und dadurch entstehender Kosten
sowie entsprechender Riickstellungen; weitere Faktoren, welche die Landis+Gyr Group AG in ihren Mitteilungen und Eingaben
im Zusammenhang mit der Kotierung an der SIX Swiss Exchange macht. Obwohl die Landis+Gyr Group AG glaubt, dass die in
solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf vertretbaren Annahmen basieren, gibt es keine Gewahr,
dass diese Erwartungen erreicht werden.



Landis+Gyr Group AG
Theilerstrasse 1
CH-6302 Zug

Schweiz
www.landisgyr.com
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hlight

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2020 DER AKTIONARE
DER HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG ZUM GESCHAFTSJAHR 2019

Donnerstag, 25. Juni 2020, 10.30 Uhr
Highlight Communications AG, Netzibodenstrasse 23b, 4133 Pratteln (keine personliche Teilnahme erlaubt)

Wichtige Mitteilung des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus wird die diesjdhrige or-
dentliche Generalversammlung 2020 der Highlight Communications AG nicht in der (iblichen Form durchgefiihrt. Zum
Schutz der Aktiondre und Mitarbeiter hat der Verwaltungsrat gestiitzt auf Art. 6b der Verordnung 2 iber Massnah-
men zur Bekdmpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats (COVID-19-Verordnung 2) Folgendes entschieden:

— Aktiondre konnen nicht personlich an der ordentlichen Generalversammlung 2020 teilnehmen;
— Aktiondre konnen ihre Rechte ausschliesslich iiber den unabhdngigen Stimmrechtsvertreter ausiiben.

Vollmachten und Weisungen an den unabhangigen Stimmrechtsvertreter kénnen schriftlich oder elektronisch erteilt

werden. Weitere Erlduterungen dazu finden Sie nachfolgend im Abschnitt «Vollmachtserteilung». Der Verwaltungs-
rat empfiehlt allen Aktionaren, eine dieser beiden Méglichkeiten zu nutzen.

A) Traktanden und Antrige des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung 2019 und der Konzernrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Lagebericht und die
Jahresrechnung 2019 sowie die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen.

2. Konsultativabstimmung tiber den Vergiitungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergltungsbericht 2019 zuzustimmen (unverbindliche Konsultativabstim-
mung).

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschiftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den mit der Geschaftsfiihrung betrauten Personen fiir
ihre Tatigkeit im Geschaftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4. Verwendung des verfiigbaren Bilanzgewinns

Gewinnvortrag TCHF 102’747
Jahresgewinn 2019 TCHF 18’516
Verfugbarer Bilanzgewinn TCHF 121'263

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfligbaren Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnung TCHF 121'263

Erlduterung: Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Gewinn fiir das Geschéftsjahr 2019 auf die neue
Rechnung vorzutragen und somit keine Dividende auszuschiitten. Damit mochte der Verwaltungsrat die

Liquiditat auf Konzernstufe langfristig sicherstellen, um jederzeit die finanziellen Verpflichtungen erfiillen zu
kdnnen.

5. Wabhlen betreffend den Verwaltungsrat

5.1. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl in Einzelabstimmung folgender Personen in den Verwaltungsrat fiir
die Amtsdauer bis zum Abschluss der nachsten ordentlichen Generalversammlung:



- Bernhard Burgener (Wiederwabhl)
- René Camenzind (Wiederwahl)

- Martin Hellstern (Wiederwahl)

- Peter von Biiren (Wiederwahl)

- Alexander Studhalter (Neuwahl)

5.2. Wahl des Pradsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Burgener als Prdsident des Verwaltungsrats fir
eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nachsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3. Wahl des Vergiitungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung der folgenden Mitglieder des Verwal-
tungsrats in den Vergltungsausschuss fiir eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nachsten ordentlichen Ge-

neralversammlung:

- Martin Hellstern
- René Camenzind

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, als Revisionsstelle der
Gesellschaft fur das Geschaftsjahr 2020.

Wahl des unabhdngigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rolf Freiermuth, Rechtsanwalt, Freiermuth Studer Rechtsan-
wilte, in 4800 Zofingen als unabhangigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft fiir eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nachsten ordentlichen Generalversammlung.

Vergiitungen des Verwaltungsrats - Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergiitungen des
Verwaltungsrats fiir das Geschiftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der fixen Vergitungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF
200 fiir das Geschaftsjahr 2021 zu genehmigen.

Vergilitungen der Geschiftsleitung

9.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergiitungen der Geschéftsleitung (inkl. exekutive
Mitglieder des Verwaltungsrates) fiir das Geschéftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der fixen Vergiitungen der Geschaftsleitung von maximal
TCHF 2800 flr das Geschaftsjahr 2021 zu genehmigen.

9.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergiitungen der Geschiftsleitung (inkl. exekutive Mit-
glieder des Verwaltungsrates) fiir das Geschaftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergitungen der Geschiftsleitung (inkl. der
exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates) von maximal TCHF 1’004 fir das Geschaftsjahr 2019 zu geneh-

6. Wabhl der Revisionsstelle
7.
8.
9.
migen.
B) Organisatorisches

Unterlagen zur Einsicht

Der Geschaftsbericht 2019 (einschliesslich Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung, die Berichte der
Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung 2019 sowie der Verglitungsbericht 2019) liegen
fir die Aktiondre am Sitz der Gesellschaft in CH-4133 Pratteln, Netzibodenstrasse 23b, zur Einsicht auf. Ein
Exemplar des Geschéaftsberichts wird Aktionaren auf Verlangen kostenlos zur Verfligung gestellt. Der vollstan-
dige Geschéftsbericht 2019 kann auch im Internet unter www.highlight-communications.ch abgerufen und her-
untergeladen werden.

Ausiibung von Rechten an der Generalversammlung/Keine personliche Teilnahme

Der Verwaltungsrat hat gestutzt auf die COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats fiir die ordentliche Generalver-
sammlung vom 25. Juni 2020 entschieden, dass Aktionadre nicht personlich an der ordentlichen Generalver-
sammlung 2020 teilnehmen und ihre Rechte ausschliesslich iber den unabhangigen Stimmrechtsvertreter aus-
Uben kdénnen. Bitte beachten Sie daher die nachfolgenden Informationen.

Es wird kein personlicher Zutritt zur Generalversammlung gewahrt.



Stimmausweis

Aktiondre, die ihre Rechte an der diesjahrigen Generalversammlung ausiiben méchten, konnen ihren Stimm-
ausweis sowie ein Formular zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhéangigen Stimmrechts-
vertreter bis spatestens 19. Juni 2020 gegen eine entsprechende Bestatigung ihrer Depotbank beziehen. Ein
rechtzeitiger Versand der Stimmrechtsunterlagen nach diesem Datum kann nicht garantiert werden.

Die Aktien miissen bis zum Tag nach der Generalversammlung gesperrt bleiben, dieser Zusatz muss auf der De-
potbestatigung ersichtlich sein (Blockierungsbestatigung). Die Depotbank bestellt die Zugangsdaten ber fol-
gende Adresse:

Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b Tel.: +41 61 816 96 91
4133 Pratteln Fax: +41 61 816 67 86

Bei der Bestellung der Zugangsdaten muss die Depotbank eine Bestandesbestatigung des Inhaberaktionars per
Stichtag 15. Juni 2020 sowie die Blockierungsbestatigung an obige Adresse zustellen. Ausreichend ist auch eine
Bestandesbestatigung mit einem Datum vor dem 15. Juni 2020, sofern sie mit einer Blockierungsbestatigung bis
zum Tag nach der Generalversammlung versehen ist. Anschliessend werden die Stimmrechtsunterlagen durch
die Gesellschaft den Aktionaren zugestellt.

Vollmachtserteilung

Aktionadre konnen sich an der diesjdhrigen ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch den unab-
hédngigen Stimmrechtsvertreter der Highlight Communications AG, Herrn Rolf Freiermuth, Rechtsanwalt, Freier-
muth Studer Rechtsanwalte, Niklaus-Thut-Platz 7a, 4800 Zofingen vertreten lassen. Im Falle seiner Verhinde-
rung wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhangigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unab-
hédngigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten und erteilten Weisungen gelten auch fiir diesen vom
Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhangigen Stimmrechtsvertreter.

Die Bevollméachtigung des unabhdngigen Stimmrechtsvertreters kann schriftlich oder elektronisch erfolgen:

Zur schriftlichen Bevollmédchtigung des unabhdngigen Stimmrechtsvertreters genligt die Riicksendung der
entsprechend ausgefiillten und unterzeichneten Vollmacht auf dem Stimmausweis samt ausgefiilltem und

unterzeichnetem Weisungsformular an den unabhangigen Stimmrechtsvertreter bis Montag, 22. Juni 2020
(Eingang). Die Formulare fiir die Vollmachterteilung konnen bei der Gesellschaft angefordert werden oder

stehen auch auf der Homepage unter www.highlight-communications.ch als Download zur Verfigung.

Alternativ haben die Aktiondre der Highlight Communications AG auch die Moglichkeit, elektronisch Voll-
machten und Weisungen an den unabhdngigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Zu diesem Zweck kénnen
sich die Aktionare unter www.sherpany.com anmelden. Die benétigten Login-Daten werden den Aktiona-
ren zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt.

Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie allfillige Anderungen elektronisch abge-
gebener Weisungen sind spatestens bis Dienstag, 23. Juni 2020 um 23.59 Uhr méglich.

Der unabhdngige Stimmrechtsvertreter stimmt geméass den von den Aktionaren erteilten Weisungen. Ohne an-
derslautende schriftliche oder vorgangig erteilte elektronische Weisung wird gemass Vollmachtsformular die
Weisung erteilt, dass der unabhangige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den
Antragen des Verwaltungsrats ausiibt. Dies gilt auch fiir den Fall, dass an der Generalversammlung tGber An-
trage abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgefiihrt sind.

Der Verwaltungsrat empfiehlt allen Aktionaren, eine dieser beiden Moglichkeiten der Stimmrechtsabgabe zu
nutzen.

Pratteln, 04. Juni 2020
Highlight Communications AG
Der Verwaltungsrat
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Angaben zur Generalversammlung:
26.06.2020, 09:00 Uhr, SenioResidenz AG, Feldeggstrasse
26,8008 Zirich

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden (Antrdge gemaéss beiliegendem PDF-Anhang)
1. Kapitalherabsetzung durch Nennwertriickzahlung

2. Anpassung des bestehenden genehmigten Kapitals

Rechtliche Hinweise:

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ausseror-
dentlichen Generalversammlung gemass beiliegendem PDF-
Anhang.

Die ausserordentliche Generalversammlung wird gestitzt
auf Art. 6b Abs. 1 der vom Bundesrat am 16. Méarz 2020 er-
lassenen Verordnung 2 Uber Massnahmen zur Bekdmpfung
des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2, Stand 28. Mai
2020) noch unter Ausschluss einer physischen Teilnahme
von Aktiondrinnen und Aktionaren durchgefihrt.



> SENIORESIDENZ

Wohnen im Alter

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONARE
DER SENIORESIDENZ AG

Zurich, 4. Juni 2020

Sehr geehrte Aktionarin, sehr geehrter Aktionar

Der Bundesrat hat am 27. Mai 2020 kommuniziert, dass die zum Schutz vor dem Coronavirus
erlassenen Massnahmen und insbesondere das Versammlungsverbot per 6. Juni 2020 weiter
gelockert werden sollen und unter anderem private Veranstaltungen auch in einem grésseren
Rahmen stattfinden kénnen.

Aufgrund der anhaltenden Krise, den damit verbundenen Unsicherheiten und insbesondere zum
Schutz der Aktionérinnen und Aktion&dre hat der Verwaltungsrat der SenioResidenz AG gestutzt auf
Art. 6b Abs. 1 der vom Bundesrat am 16. Méarz 2020 erlassenen Verordnung 2 tber Massnahmen zur
Bekampfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2, Stand 28. Mai 2020), welcher bis zum 30.
Juni 2020 Geltung hat, beschlossen, die hiermit angekiindigte ausserordentliche
Generalversammlung der Gesellschaft vom 26. Juni 2020 noch unter Ausschluss einer physischen
Teilnahme von Aktiondrinnen und Aktiondren durchzufuhren. Art. 6b COVID-19-Verordnung 2
erlaubt es Gesellschaften, ungeachtet der voraussichtlichen Anzahl von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern anzuordnen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte an der
Generalversammlung ausschliesslich (a.) auf schriftichem Weg oder in elektronischer Form, oder (b.)
durch einen von der Gesellschaft bezeichneten unabhéngigen Stimmrechtsvertreter ausiiben kénnen.

Die im Aktienregister eingetragenen Aktiondrinnen und Aktionére erhalten daher die Moglichkeit, der
unabhéngigen Stimmrechtsvertreterin  Dr. Iréne Schilter, Schilter Rechtsanwéalte GmbH,
Chamerstrasse 176, 6300 Zug, auf schriftlichem (postalisch) oder elektronischem Weg eine Vollmacht
mit ihren Stimminstruktionen zuzustellen. Die Vollmachtserteilung und Instruktionen sind mittels
separatem unterzeichneten und ausgefiliten Vollmachts- und Instruktionsformular sowie postalischer
Zustellung an die unabhéngige Stimmrechtsvertreterin bis spatestens am 25. Juni 2020, 17.00 Uhr
(Eingang), zu veranlassen. Die Zustellung des unterzeichneten und ausgefilliten Volimachts- und
Instruktionsformulars an die unabhéngige Stimmrechtsvertreterin kann auch mittels elektronischer
Zustellung von Scans via E-Mail an die Adresse i.schilter@schilterlaw.ch bis spé&testens 25. Juni
2020, 17.00 Uhr (Eingang), erfolgen.

Angaben zur ausserordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG:

Datum: Freitag, 26. Juni 2020, 9.00 Uhr

Ort: SenioResidenz AG, Feldeggstrasse 26, 8008 Zurich

Stimmmaterial: Die Unterlagen werden am 15. Juni 2020 versandt.
Teilnahme/Vollmachten: Aktiondre konnen sich ausschliesslich durch die unabhéngige

Stimmrechtsvertreterin (Dr. Irene Schilter, Schilter Rechtsanwélte
GmbH, Chamerstrasse 176, 6300 Zug) vertreten lassen. Eine
anderweitige Vertretung gemaéss Artikel 13 der Statuten oder eine
personliche Teilnahme ist nicht moglich.
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L. TRAKTANDEN UND ANTRAGE

1 KAPITALHERABSETZUNG DURCH NENNWERTRUCKZAHLUNG

Erlduterung des Verwaltungsrates:

Die ordentliche Generalversammlung der SenioResidenz AG hat am 1. April 2020 eine ordentliche
Kapitalerhéhung um maximal CHF 63'241'398.00 von bisher CHF 63'241'398.00 auf maximal CHF
126'482'796.00 durch Ausgabe von bis zu 1'277'604 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF
49.50 pro Namenaktie beschlossen. Am 12. Mai 2020 hat der Verwaltungsrat Gber die Durchfiihrung
der ordentlichen Kapitalerhbhung beschlossen und das Bezugsverhiltnis auf 1:1 sowie den
Ausgabebetrag auf CHF 51.75 pro neu auszugebende Namenaktie festgelegt. Die Zeichnungsfrist fr
die Kapitalerhohung lauft seit dem 25. Mai 2020 bis am 10. Juni 2020, 12.00 Uhr MESZ. Der Vollzug
der Kapitalerhohung ist auf den 17. Juni 2020 geplant. Im Anschluss an den Vollzug der
Kapitalerhéhung soll das Aktienkapital der Gesellschaft durch Reduktion des Nennwerts von bisher
CHF 49.50 auf neu CHF 48.00 der Namenaktien erfolgen. Das der Herabsetzung unterliegende
Aktienkapital besteht aus 1'277'604 bestehenden Namenaktien zu nominal je CHF 49.50 sowie
maximal 1'277'604 im Zuge der Kapitalerhbhung vom 17. Juni 2020 neu herauszugebenden
Namenaktien zu nominal je CHF 49.50. Der maximale Herabsetzungsbetrag betrdgt somit
CHF 3'832'812.00, sofern die vorgangige Kapitalerhbhung im maximalen Umfang von CHF
63'241'398.00 vollzogen werden kann. Da zum Zeitpunkt der vorliegenden Einladung zur
ausserordentlichen Generalversammlung der genaue Betrag der Kapitalerhdhung noch nicht bekannt
ist, steht der nachfolgende Antrag unter der Bedingung, dass die Kapitalerh6hung im maximalen
Umfang von CHF 63'241'398.00 durch Ausgabe von maximal 1'277'604 durchgefihrt werden kann.
Erfolgt die Kapitalerhdhung der Gesellschaft nicht im maximalen Umfang, behélt sich der
Verwaltungsrat vor, den nachfolgenden Antrag zur Kapitalherabsetzung an der ausserordentlichen
Generalversammlung nach Bekanntgabe der effektiv neu auszugebenen Namenaktien in Bezug auf
die Anzahl der der Herabsetzung unterliegenden Aktien, folglich auch in Bezug auf den gesamten
Herabsetzungsbetrag, zu préazisieren.

Antrag des Verwaltungsrates:

1) Das Aktienkapital der Gesellschaft sei wie folgt herabzusetzen:

a) durch Reduktion des Nennwerts von bisher CHF 49.50 auf neu CHF 48.00 der
Namenaktien;

b) durch Verwendung des Herabsetzungsbetrags zur Ruickzahlung an die Aktionére
von CHF 1.50 je Namenaktie mit einem Nennwert von neu CHF 48.00.

2) Das der Herabsetzung unterliegende Aktienkapital besteht aus 1'277'604 bereits
ausgegebenen Namenaktien sowie maximal 1'277'604 neu anlasslich der
Kapitalerh6hung auszugebenden Namenaktien. Der Herabsetzungsbetrag betragt
maximal CHF 3'832'812.00.

3) Als Ergebnis des Prifungsberichtes sei festzustellen, dass die Forderungen der
Glaubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals im maximalen Umfang von CHF
3'832'812.00 voll gedeckt sind.

4) Ein aus der Kapitalherabsetzung allféllig sich ergebender Buchgewinn sei im Sinne
von Artikel 732 Absatz 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.

5) Artikel 3 der Statuten sei unter der Bedingung, dass die Kapitalerhéhung vom 17. Juni
2020 im Maximalumfang erfolgt, wie folgt anzupassen:

"Artikel 3 — Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft betrdgt CHF 122'649'984.00 (Schweizer Franken
einhundertzweiundzwanzigmillionen  sechshundertneunundvierzigtausend  und
neunhundertvierundachtzig) und ist eingeteilt in 2'555'208 Namenaktien zu
CHF 48.00 (Schweizer Franken achtundvierzig).

Die Aktien sind vollsténdig liberiert."
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2 ANPASSUNG DES BESTEHENEN GENEHMIGTEN KAPITALS

Antrag des Verwaltungsrates:

Sofern dem Antrag des Verwaltungsrats gemé&ss Traktandum 1 bzw. dem angepassten Antrag des
Verwaltungsrats an der ausserordentlichen Generalversammlung zu Traktandum 1 vorstehend
zugestimmt wurde, sei das bestehende genehmigte Kapital von CHF 10'999'989.00 und der
bestehende Art. 3a der Statuten der Gesellschaft wie folgt anzupassen:

"Artikel 3a — Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermédchtigt, bis zum 3. April 2021 das Aktienkapital durch
Ausgabe von héchstens 222°222 vollstdndig zu liberierenden Namenaktien von je
CHF 48.00 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 10'666'656.00 zu erhéhen.

Erhéhungen auf dem Wege der Festlibernahme sowie Erhéhungen in Teilbetrdgen
sind gestattet.

Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art
der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktiondre auszuschliessen
und Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien verwendet werden: (i) fiir die
Ubernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder fiir
neue Investitionsvorhaben oder im Falle einer Aktienplatzierung fiir die Finanzierung
einschliesslich Refinanzierung solcher Transaktionen, (i) zum Zweck der Beteiligung
strategischer Partner oder der Erweiterung des Aktionérskreises mit nattirlichen oder
Juristischen  Personen, welche einen direkten oder indirekten Bezug zur
Geschéftstétigkeit der Gesellschaft haben, (i) im Rahmen der Kotierung,
Handelszulassung oder Registrierung der Aktien an inldndischen oder
ausléndischen Borsen; (iv) fir die Beteiligung von Mitarbeitern, Mitgliedern des
Verwaltungsrats und Beratern der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften
nach Massgabe eines oder mehrerer vom Verwaltungsrat erlassenen Reglementen;
(v) im Zusammenhang mit einem Aktienangebot, um die einer oder mehreren
Banken gewéhrte Mehrzuteilungsoption (Over-Allotment Option) abzudecken; (vi) fir
die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital, welche ohne Entzug des
Bezugsrechts nur schwer méglich wére.

Aktien, fur welche Bezugsrechte eingerdumt, aber nicht ausgetibt werden, sind
durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der

Gleichberechtigung der Aktionédre zu verwenden.

Die neu auszugebenden Namenaktien unterstehen den
Ubertragungsbeschrédnkungen geméss Artikel 7 der Statuten.”
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. UNTERLAGEN

Der Prufbericht der Revisionsstelle zur Kapitalherabsetzung liegt im Hinblick auf die ausserordentliche
Generalversammlung vom 26. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft, Feldeggstrasse 26, 8008 Zirich,
auf und kann auf Anfrage eingesehen werden. Die Revisionsstelle wird an der ausserordentlichen
Generalversammlung vertreten sein.

Il EINLADUNG UND STIMMMATERIAL

Die am 9. Juni 2020 um 17.00 Uhr im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionére
erhalten zusammen mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung das Vollmachts-
und Instruktionsformular fur die Stimmausibung an der ausserordentlichen Generalversammlung.
Diese Unterlagen werden ab dem 15. Juni 2020 versandt.

Stimmberechtigt sind die bis am 9. Juni 2020 um 17.00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienregister der
Gesellschaft eingetragenen Aktionarinnen und Aktionére. In der Zeit vom 9. Juni 2020, 17.00 Uhr, bis
einschliesslich 26. Juni 2020 werden keine Ubertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen,
die zur Ausubung des Stimmrechts an der ausserordentlichen Generalversammlung berechtigen.

Aktionére, die ihre Aktien vor der ausserordentlichen Generalversammlung verdussern sowie
Aktionare, die neue Aktien wahrend der laufenden Kapitalerhdhung zeichnen, sind fur diese Aktien
nicht mehr bzw. noch nicht stimmberechtigt.

Die im Rahmen der laufenden Kapitalerh6hung gezeichneten Aktien sind von der Kapitalherabsetzung
umfasst und lassen ihre Eigentimer in den Genuss der Auszahlung der Nennwertreduktion kommen.

V. VOLLMACHTEN

Gemass Artikel 13 Abs. 1 der Statuten kann sich jeder Aktiondr an der Generalversammlung mittels
einer schriftichen Vollmacht durch einen Bevollmé&chtigten, der nicht Aktionédr zu sein braucht,
vertreten lassen. Aufgrund der besonderen Situation gemass den Vorgaben der Verordnung 2 uber
Massnahmen zur Bekdmpfung des Coronarvirus vom 16. Mérz 2020 konnen Aktionére sich nur durch
die unabhéngige Stimmrechtsvertreterin, Dr. Iréne Schilter, Schilter Rechtsanwilte GmbH,
Chamerstrasse 176, 6300 Zug, an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten lassen.
Die Vollmachterteilung ist mittels unterzeichnetem und ausgefulitem Vollmachts- und
Instruktionsformular und postalischer Zustellung bis spatestens am 25. Juni 2020, 17.00 Uhr (Datum
des Posteingangs) zu veranlassen. Die Zustellung des unterzeichneten und ausgefulliten Vollmachts-
und Instruktionsformulars an die unabhéngige Stimmrechtsvertreterin kann auch mittels elektronischer
Zustellung von Scans via E-Mail an die Adresse i.schilter@schilterlaw.ch bis spé&testens 25. Juni
2020, 17.00 Uhr (Eingang), erfolgen.

V. HINWEISE

Wir bitten Sie, samtliche die ausserordentliche Generalversammlung betreffende Korrespondenz an
die SenioResidenz AG, Feldeggstrasse 26, 8008 Zurich, zu richten.

Freundliche Grusse
SenioResidenz AG

Michel Vauclair
Prasident des Verwaltungsrates
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Invitation a I'assemblée générale ordinaire de Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy
CHE-101.398.496

Ouchy Hoétel Beau-Rivage

1006 Lausanne

Indications concernant I'assemblée générale:
25.06.2020, 16:30 heures, Beau-Rivage Palace, Lausanne

Texte d'invitation/ordre du jour:

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités a
prendre part a

L'’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 25 juin 2020 a 16h30 a I'Hotel Beau-
Rivage Palace, a

Lausanne

(ouverture du bureau de contréle et des portes a 16h00)
ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINIS-
TRATION

1. Présentation du rapport de gestion pour |'exercice 2019

2. Présentation du rapport de |'organe de révision sur les
comptes de I'exercice 2019

3. Approbation du rapport de gestion et des comptes an-
nuels de la société pour I'exercice 2019

Le Conseil d’administration propose d'approuver le rapport
de gestion ainsi que les comptes annuels

pour |'exercice se terminant le 31 décembre 2019.

4. Décision sur I'emploi du bénéfice résultant du bilan au 31
décembre 2019

Le conseil d'administration propose de déterminer comme il
suit I'emploi du bénéfice résultant du

bilan :

CHF

Résultats reportés des exercices précédents 1'087'842
Bénéfice net de I'exercice-125'713

Montant a disposition de I’Assemblée générale 962'129
Report a nouveau 962129

(Aucun dividende)

5. Décharge au Conseil d’administration

Le Conseil d'administration propose de donner décharge
aux membres du Conseil d'administration.

6. Elections statutaires

6.1. Elections au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire en qualité
d'administrateur et pour un mandat d'une

durée d'un an les administrateurs sortants suivants :

- M. Onno Poortier, a Rougemont, (représentant les actions
nominatives privilégiées A)

- M. Francois Landolt, a Pully

- Mme. Monika Matti, a Berne, (représentant les actions no-
minatives ordinaires B)

- M. Federico Lalatta Costerbosa, a Londres

- M. Jean-Gabriel Pérés, a Paris

6.2. Election de I'organe de révision

Le Conseil d’administration propose de renouveler le man-
dat de la société Ofisa, a Lausanne, en qualité

d’'organe de révision de la société pour une durée d'une an-
née.

Les comptes annuels au 31 décembre 2019, le rapport de
gestion contenant la proposition d’emploi du bénéfice
résultant du bilan et le rapport de I'organe de révision sont a
la disposition des actionnaires dés le 04 juin 2020

au sieége social, Hotel Beau-Rivage Palace, Lausanne-Ouchy.
Communication importante

En vertu de I'annonce du 27 mai 2020 du Conseil fédéral, la
tenue de I'’Assemblée générale en présence

physique des actionnaires est autorisée des le 6 juin 2020. En
conséquence, le Conseil d'administration a décidé

de s'en tenir a la forme habituelle quant a la tenue de I'As-
semblée, étant bien entendu que les mesures de



protection sanitaires prescrites seront observées.

Cartes d'admission a I'’Assemblée générale

Les cartes d'admission a I'’Assemblée générale des action-
naires inscrits au registre des actions comme

actionnaires avec droit de vote en date du 3 juin 2020 sont
jointes a la présente convocation adressée sous pli

simple a leur adresse telle qu'indiquée dans le registre des
actions. Les cartes d’admission des actionnaires qui

seront inscrits au registre des actions avec droit de vote entre
le 3 juinetle 11 juin 2020 leur seront envoyées des
I'inscription au registre effectuée. Aucune inscription au re-
gistre des actions avec droit de vote ne sera opérée

entre le 12 juin et le 25 juin 2020 inclus.

Les cartes d'admission déja établies perdront leur validité et
devront étre restituées si les actions auxquelles elles

se référent sont vendues et que la transaction est annoncée
alasociété avant la date de I’Assemblée générale.
Représentation a I’Assemblée générale

Les actionnaires peuvent se faire représenter a I'Assemblée
générale par leur représentant [égal ou par un tiers,

au moyen de la procuration figurant au verso de la carte
d’admission.

En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire re-
présenter :

par sa banque, en qualité de représentant dépositaire

par les organes de la société

par Me Jacques Baumgartner, avocat a Epalinges, en qualité
de représentant indépendant

au sens de |'article 689¢ CO.

A défaut d'instructions contraires, le représentant indépen-
dant votera dans le sens

des propositions du Conseil d'administration.

Les représentants dépositaires au sens de I'article 689d CO
sont priés de communiquer le plus t6t possible mais

au plus tard le 25 juin 2020 au controle a I'entrée de I'As-
semblée générale, le nombre des actions qu'ils

représentent. Sont considérés comme représentants déposi-
taires les établissements soumis a la loi sur les banques

et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 ainsi que les
gérants de fortune professionnels.

En cas de représentation par les organes ou par le représen-
tant indépendant, les instructions de vote sont a
communiquer au moyen du formulaire prévu a cet effet et
joint a la convocation. La carte d'admission munie de

la procuration et accompagnée du formulaire d'instructions
dlment complétés sont a envoyer a

ShareCommService AG (adresse ci-dessous).

Lausanne, le 4 juin 2020

Beau-Rivage Palace SA Lausanne Ouchy

Pour le Conseil d’administration

Le Président

Francois Carrard

NB : Toute correspondance et tout changement d’'adresse
sonta communiquer a :

ShareCommServiceAG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg
(mention « Beau-Rivage Palace SA »)



Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités a prendre part a

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 25 juin 2020 a 16h30 a ’Ho6tel Beau-Rivage Palace, a2 Lausanne
(ouverture du bureau de contrdle et des portes a 16h00)

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. PRESENTATION DU RAPPORT DE GESTION POUR L’EXERCICE 2019

2. PRESENTATION DU RAPPORT DE ORGANE DE REVISION SUR LES COMPTES
DE P’EXERCICE 2019

3. APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES COMPTES ANNUELS

DE LA SOCIETE POUR L’EXERCICE 2019
Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels pour I'exercice
se terminant le 31 décembre 2019.

4. DECISION SUR L’EMPLOI DU BENEFICE RESULTANT DU BILAN
AU 31 DECEMBRE 2019

Le conseil d’administration propose de déterminer comme il suit I'emploi du bénéfice résultant du bilan:

Résultats reportés des exercices précédents Fr. 1°087°842
Bénéfice net de I'exercice Fr: -125'713
Montant a disposition de I’Assemblée générale Fr. 962’129
Report a nouveau Fr. 962’129

(Aucun dividende)

5. DECHARGE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration.

6. ELECTIONS STATUTAIRES
6.1. Elections au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose de réélire en qualité d’administrateur et pour un mandat d’une durée
d’un an les administrateurs sortants suivants:
- M. Onno Poortier, 3 Rougemont, (représentant les actions nominatives privilégiées A)
- M. Francois Landolt, a Pully
- Mme. Monika Matti, a Berne, (représentant les actions nominatives ordinaires B)
- M. Federico Lalatta Costerbosa, a Londres
- M. Jean-Gabriel Pérés, a Paris

6.2. Election de I’organe de révision
Le Conseil d’administration propose de renouveler le mandat de la société Ofisa, a Lausanne, en qualité d’organe
de révision de la société pour une durée d’une année.

Les comptes annuels au 31 décembre 2019, le rapport de gestion contenant la proposition d’emploi du bénéfice résultant
du bilan et le rapport de I'organe de révision sont a la disposition des actionnaires des le 04 juin 2020 au siege social,
Hotel Beau-Rivage Palace, Lausanne-Ouchy.

COMMUNICATION IMPORTANTE

En vertu de I'annonce du 27 mai 2020 du Conseil fédéral, la tenue de I’Assemblée générale en présence physique des actionnaires
est autorisée des le 6 juin 2020. En conséquence, le Conseil d’administration a décidé de s’en tenir a la forme habituelle quant a la
tenue de I’Assemblée, étant bien entendu que les mesures de protection sanitaires prescrites seront observées.

CARTES D’ADMISSION A I’ASSEMBLEE GENERALE

Les cartes d’admission a I’ Assemblée générale des actionnaires inscrits au registre des actions comme actionnaires avec droit de vote
en date du 3 juin 2020 sont jointes a la présente convocation adressée sous pli simple a leur adresse telle qu’indiquée dans le registre
des actions. Les cartes d’admission des actionnaires qui seront inscrits au registre des actions avec droit de vote entre le 3 juin et le
11 juin 2020 leur seront envoyées dés I'inscription au registre effectuée. Aucune inscription au registre des actions avec droit de
vote ne sera opérée entre le 12 juin et le 25 juin 2020 inclus.

Les cartes d’admission déja établies perdront leur validité et devront étre restituées si les actions auxquelles elles se référent sont
vendues et que la transaction est annoncée a la société avant la date de I’Assemblée générale.

REPRESENTATION A LASSEMBLEE GENERALE
Les actionnaires peuvent se faire représenter a I’Assemblée générale par leur représentant légal ou par un tiers, au moyen de la
procuration figurant au verso de la carte d’admission.
En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter:

- par sa banque, en qualité de représentant dépositaire

- par les organes de la société

- par Me Jacques Baumgartner, avocat a Epalinges, en qualité de représentant indépendant au sens de Iarticle 689¢ CO.

A défaut d’instructions contraires, le représentant indépendant votera dans le sens des propositions du Conseil d’administration.

Les représentants dépositaires au sens de I'article 689d CO sont priés de communiquer le plus tot possible mais au plus tard le
25 juin 2020 au contrdle a I'entrée de I’Assemblée générale, le nombre des actions qu’ils représentent. Sont considérés comme
représentants dépositaires les établissements soumis a la loi sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 ainsi que
les gérants de fortune professionnels.
En cas de représentation par les organes ou par le représentant indépendant, les instructions de vote sont 3 communiquer au moyen
du formulaire prévu a cet effet et joint a la convocation. La carte d’admission munie de la procuration et accompagnée du formu-
laire d’instructions diiment complétés sont a envoyer a ShareCommService AG (adresse ci-dessous).

Lausanne, le 4 juin 2020

Beau-Rivage Palace SA Lausanne Ouchy Pour le Conseil d’administration :
Le Président:
Frangois Carrard

bcd—

BEAU-RIVAGE PALACE

LAUSANNE SWITZERLAND

Toute correspondance et tout changement d’adresse sont a communiquer a: ShareCommServiceAG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg
(mention «Beau-Rivage Palace SA»)
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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung InnoMedica Holding AG

InnoMedica Holding AG
CHE-101.271.542
Baarerstrasse 34

6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
24.06.2020, 16:30 Uhr, Restaurant Schmiedstube, Saal
Hammer, Schmiedenplatz 5,3011 Bern

Einladungstext/Traktanden:

InnoMedica Holding AG, Zug

Einladung der Aktiondre zur schriftlichen Stimmabgabe
an der ordentlichen Generalversammlung

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der
Verbreitung des Coronavirus kann die diesjahrige ordentli-
che Generalversammlung nicht in der bisherigen Form
durchgefuhrt werden. Aus diesem Grund hat der Verwal-
tungsrat zum Schutz der Aktiondrinnen und Aktionéare sowie
der Mitarbeitenden, gestltzt auf Art. 6b der Verordnung 2
Uber Massnahmen zur Bekdmpfung des Coronavirus des
Bundesrates (COVID-19-Verordnung 2) entschieden, dass
die Aktionarinnen und Aktionare nicht personlich an der
ordentlichen Generalversammlung teilnehmen, sondern
ihre Rechte ausschliesslich schriftlich austben kénnen.

Die Generalversammlung findet am Dienstag 24. Juni 2020
um 16.30h im Restaurant Schmiedstube, Saal Hammer,
Schmiedenplatz 5, 3011 Bern statt.

Traktanden:

1. Erlauterungen zu Geschéaftsbericht und Jahresrech-
nung fir das Geschéftsjahr 2019

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung von Geschéftsbericht und Jahresrech-
nung fur das Geschéftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Ge-
schaftsberichts und der Jahresrechnung fiir das Geschafts-
jahr 2019.

4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die
neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlas-
tung zu erteilen.

6. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung samtlicher
Inhaberaktien in Namenaktien. Art. 4 und Art. 4a der Stau-
ten werden entsprechend wie folgt gedndert:

Art. 4

.Das Aktienkapital der Gesellschaft betragt CHF
1'371'687.20. Es ist eingeteilt in 13'716'872 Namenaktien
von je nominell CHF 0.10. Samtliche Aktien sind vollstdndig
liberiert. [...]

Samtliche Aktien sind frei Gbertragbar.

Samtliche Aktien der Gesellschaft werden mittels Globalur-
kunde auf Dauer verbrieft. Die Gesellschaft verzichtet aus-
dricklich auf Druck und Auslieferung von Urkunden.

Der Erwerb von Aktien schliesst die Anerkennung der Gesell-
schaftsstatuten in der jeweils giltigen Form ein.”

Art. 4a

.Der Verwaltungsrat ist ermdachtigt, jederzeit bis zum 24.
Juni 2021 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF
102'888.80 durch Ausgabe von hochstens 1'028'888
vollstandig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nenn-
wert von je CHF 0.10 zu erhéhen. [...]"

7. Statutendnderung zur Erweiterung der GV-Kompetenz
beziiglich Handelbarkeit der Aktien

Eine Aktionarsgruppe beantragt, Art. 6 der Statuten wie
folgt zu &ndern:

«A) Die Generalversammlung



Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversamm-
lung. Ihr stehen folgende Befugnisse zu:

a)-e)[...]

f) die Beschlussfassung UGber die Kotierung bzw. Aufnahme
der Aktien der Gesellschaft an einer Bérse, einem multilatera-
len Handelssystem, einem organisierten Handelssystem oder
einer vergleichbaren Einrichtung.»

Der Verwaltungsrat beantragt die Ablehnung der vorge-
nannten Statutendnderung.

8. Verwaltungsratswahlen

a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von fol-
genden Kandidaten:

Dr. Peter Halbherr (bisher, Prasident)

Dr. med. Denis Bron (bisher, Vizeprasident)

Prof. Dr. Urs Walchli (bisher, Mitglied)

Dr. Noboru Yamazaki (bisher, Mitglied)

b) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr.
Peter Halbherr als Verwaltungsratsprasident.

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisheri-
gen Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, in ZUrich.
Geschaftsunterlagen

Der Geschaftsbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrech-
nung sowie die Antrage des Verwaltungsrates und der An-
trag der Aktionarsgruppe liegen zusammen mit den Proto-
kollen der bisher stattgefundenen Generalversammlungen
ab 4. Juni 2020 bei InnoMedica Schweiz AG, Dr. Peter Halb-
herr, in Bern auf. Aktionaren werden Unterlagen auf Wunsch
per Post oder E-Mail zugesandt (Bestellung von Unterlagen:
Andrea Zurkirchen, InnoMedica Schweiz AG, Gesellschaftss-
trasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, Telefon: +41 (0)44 383
88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.ch).
Organisatorische Hinweise

Das Abstimmungsformular fir die schriftliche Austbung der
Aktionarsrechte kann bei Frau Andrea Zurkirchen (Telefon:
+41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedi-
ca.ch) bestellt werden. Das ausgefillte und unterzeichnete
Abstimmungsformular muss fur eine glltige Stimmabgabe
zusammen mit der Kopie eines amtlichen Ausweises bzw.
Handelsregisterauszugs und mit dem Hinterlegungsausweis
fir die Aktien mit Sperrvermerk bis 24. Juni 2020 von Ihrer
Depotbank per Post bis Dienstag, 23. Juni 2020 bei der
InnoMedica Schweiz AG, Andrea Zurkirchen, Gesellschaftss-
trasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, eingehen.

Vorgangige Informationsveranstaltung fir Aktionare

Die Aktiondre werden eingeladen am Montag, 15. Juni
2020 um 16.30h via Zoom an einer Informationsveranstal-
tung teilzunehmen. Fir die Teilnahme ist eine vorgangige
Anmeldung bis 12. Juni 2020 nétig (Frau Andrea Zurkir-
chen, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkir-
chen@innomedica.ch). Aktionare, welche sich im Rahmen
der Informationsveranstaltung mit Bild und Ton zu Wort
melden mdochten, kdnnen dies im Rahmen der Anmeldung
bis zum 12. Juni 2020 mitteilen. Die Abgabe von schriftlichen
Kommentaren wahrend der Informationsveranstaltung ist
ohne Voranmeldung méglich.

Zug, 4. Juni 2020 InnoMedica Holding AG, Zug Flr den Ver-
waltungsrat Der Prasident



INNOMEDICA HOLDING AG zuc

Einladung der Aktiondre zur schriftlichen Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammiung

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjdhrige ordentliche Generalver-
sammlung nicht in der bisherigen Form durchgefiihrt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktiondrinnen
und Aktiondre sowie der Mitarbeitenden, gestiitzt auf Art. 6b der Verordnung 2 Giber Massnahmen zur Bekdmpfung des Coronavirus des
Bundesrates (COVID-19-Verordnung 2) entschieden, dass die Aktiondrinnen und Aktiondre nicht personlich an der ordentlichen
Generalversammlung teilnehmen, sondern ihre Rechte ausschliesslich schriftlich austiben kénnen.

Die Generalversammlung findet am Dienstag 24. Juni 2020 um 16.30h im Restaurant Schmiedstube, Saal Hammer, Schmiedenplatz 5,
3011 Bern statt.

Traktanden:
1. Erlduterungen zu Geschiftsbericht und Jahresrechnung fiir das Geschaftsjahr 2019
2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung von Geschéaftsbericht und Jahresrechnung fiir das Geschaftsjahr 2019
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschaftsberichts und der Jahresrechnung fiir das Geschaftsjahr 2019.

4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien
Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung samtlicher Inhaberaktien in Namenaktien. Art. 4 und Art. 4a der Statuten werden
entsprechend wie folgt gedndert (Anderungen kursiv/durchgestrichen):
Art. 4
«Das Aktienkapital der Gesellschaft betragt CHF 1'371'687.20. Es ist eingeteilt in 13'716'872 Namenaktien von je nominell
CHF 0.10. Samtllche Aktlen smd voIIstandlg I|ber|ert [...] Sdmtliche Aktien sind frei Gbertragbar.
- Samtliche Aktien der Gesellschaft werden
mittels Globalurkunde auf Dauer verbrleft Die Gesellschaft verzichtet ausdruckllch auf Druck und Auslieferung von Urkunden.
Der Erwerb von Aktien schliesst die Anerkennung der Gesellschaftsstatuten in der jeweils gliltigen Form ein.»
Art. 4a
«Der Verwaltungsrat ist ermdachtigt, jederzeit bis zum 24. Juni 2021 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 102'888.80 durch
Ausgabe von héchstens 1'028'888 vollstandig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhéhen. [...]»

7. Statutend@nderung zur Erweiterung der GV-Kompetenz beziiglich Handelbarkeit der Aktien
Eine Aktiondrsgruppe beantragt, Art. 6 der Statuten wie folgt zu &ndern (Anderungen kursiv):
«A) Die Generalversammlung
Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende Befugnisse zu:
a)-e)[..]
f) die Beschlussfassung Uber die Kotierung bzw. Aufnahme der Aktien der Gesellschaft an einer Bérse, einem
multilateralen Handelssystem, einem organisierten Handelssystem oder einer vergleichbaren Einrichtung.»
Der Verwaltungsrat beantragt die Ablehnung der vorgenannten Statutendnderung.

8. Verwaltungsratswahlen
a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von folgenden Kandidaten:
Dr. Peter Halbherr (bisher, Prasident)
Dr. med. Denis Bron (bisher, Vizeprasident)
Prof. Dr. Urs Walchli (bisher, Mitglied)
Dr. Noboru Yamazaki (bisher, Mitglied)
b) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Peter Halbherr als Verwaltungsratsprasident.

9. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, in Ziirich.

Geschéftsunterlagen

Der Geschaftsbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie die Antrdge des Verwaltungsrates und der Antrag der Aktiondrs-
gruppe liegen zusammen mit den Protokollen der bisher stattgefundenen Generalversammlungen ab 4. Juni 2020 bei InnoMedica Schweiz
AG, Dr. Peter Halbherr, in Bern auf. Aktiondren werden Unterlagen auf Wunsch per Post oder E-Mail zugesandt (Bestellung von Unterlagen:
Andrea Zurkirchen, InnoMedica Schweiz AG, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, Telefon: +41(0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.
zurkirchen@innomedica.ch).

Organisatorische Hinweise

Das Abstimmungsformular fir die schriftliche Ausiibung der Aktiondrsrechte kann bei Frau Andrea Zurkirchen (Telefon: +41(0)44 383 88
22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.ch) bestellt werden. Das ausgefiillte und unterzeichnete Abstimmungsformular muss fir eine
glltige Stimmabgabe zusammen mit der Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszugs und mit dem Hinterlegungsausweis
flr die Aktien mit Sperrvermerk bis 24. Juni 2020 von Ihrer Depotbank per Post bis Dienstag, 23. Juni 2020 bei der InnoMedica Schweiz
AG, Andrea Zurkirchen, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern, eingehen.

Vorgadngige Informationsveranstaltung fiir Aktionére

Die Aktiondre werden eingeladen am Montag, 15. Juni 2020 um 16.30h via Zoom an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen.
Fir die Teilnahme ist eine vorgdngige Anmeldung bis 12. Juni 2020 nétig (Frau Andrea Zurkirchen, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail:
andrea.zurkirchen®@innomedica.ch). Aktiondre, welche sich im Rahmen der Informationsveranstaltung mit Bild und Ton zu Wort melden
mochten, kénnen dies im Rahmen der Anmeldung bis zum 12. Juni 2020 mitteilen. Die Abgabe von schriftlichen Kommentaren wdhrend der
Informationsveranstaltung ist ohne Voranmeldung mdglich.

Zug, 4. Juni 2020 InnoMedica Holding AG, Zug Fur den Verwaltungsrat Der Prasident
Dr. Peter Halbherr




	Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

